
 

 
Seite 1 von 8 

 

# 21 
07.06.2019 

 
28.03.2014 

EuGH: Umsatzsteuerliche Behandlung von Tankkartenumsätzen – Das En-

de von klassischen Reihengeschäften? 

Mit Urteil vom 15.05.2019 hat der EuGH in der Rechtssache C-235/18 (Vega In-

ternational) entschieden, dass im Rahmen der Nutzung von Tankkarten ausge-

führte Umsätze nicht als Reihengeschäfte zu beurteilen sind, sondern als Kredit-

gewährung des Tankkartenemittenten an den jeweiligen Nutzer. 

Im Ausgangsfall hatte ein Nutzer im Rahmen seines Unternehmens (über eine 

hier nicht weiter dargestellte Tochtergesellschaft) Kraftstoffe von Mineralölgesell-

schaften zur Überführung von LKWs bezogen. Diese Kraftstoffe wurden mit einer 

Tankkarte bezahlt, wobei die Mineralölgesellschaft die Kraftstoffe an den Tank-

kartenbetreiber fakturiert hat und dieser die Kraftstoffe (samt Zuschlag) an den 

Nutzer berechnete. 

Während die Beteiligten davon ausgingen, dass ein klassisches Reihengeschäft 

vorliege, kam der EuGH – der Auffassung der polnischen Finanzverwaltung fol-

gend und unter Verweis auf die Grundsätze seiner Entscheidung C-185/01 (Auto 

Lease Holland) – zu dem Ergebnis, dass dem Tankkartenemittenten keine Verfü-

gungsmacht an den Kraftstoffen verschafft wurde. Demzufolge könne die Leis-

tung des Tankkartenemittenten an den Nutzer lediglich eine Finanzierungsleis-

tung darstellen.  

Der EuGH verweist insoweit darauf, dass unter den Umständen des Einzelfalles 

der Nutzer nach freiem Ermessen über den Lieferanten, die Menge, die Art und 

den Zeitpunkt betreffend des Treibstoffkaufes entscheiden kann, während der 

Tankkartenemittent hierauf eben keinen Einfluss habe und deswegen keine Ver-

fügungsmacht erlangen könnte.  

Diese sehr restriktive Sichtweise könnte zu einer Vielzahl praktischer Herausfor-

derungen führen. Da diese EuGH-Entscheidung kaum in das umsatzsteuerliche 

Gesamtgefüge integrierbar ist, verbleibt ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit 

dahingehend, welche Reihengeschäfte auch zukünftig noch als solche zu beurtei-

len sind. Zu hoffen ist, dass der Anwendungsbereich der vorliegende Entschei-

dung – ebenso wie zuvor bezüglich der vom EuGH zitierten älteren Entscheidung 

Auto Lease Holland – von den Finanzverwaltungen (vgl. BMF-Schreiben vom 

15.06.2004) wie den Rechtsanwendern so weit auf den Einzelfall reduziert wird, 

dass letztlich nur sehr überschaubare Problemfälle verbleiben. 

 

BFH: Keine nachträgliche Änderung des Antrags auf Rückbeziehung einer 

Einbringung nach § 20 Abs. 5 S. 1 UmwStG 

Auf Antrag kann der Zeitpunkt der Einbringung gem. § 20 Abs. 5 i.V.m. Abs. 6 

UmwStG grundsätzlich auf einen vor der tatsächlichen Einbringung liegenden 

Stichtag (sog. Übertragungsstichtag) rückbezogen werden. Hierzu hat der BFH 

nun mit Urteil vom 19.12.2018 (I R 1/17) entschieden, dass die nachträgliche Än-

derung eines solchen Antrags unzulässig ist. 

Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, war als Kommanditistin mit einem Anteil von 

21,2 % am Gesellschaftsvermögen der B GmbH & Co. KG (KG) beteiligt. Mit no-
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tariellem Vertrag vom 01.08.2007 brachte die Klägerin einen Teil ihres Ge-

schäftsbetriebs einschließlich ihres Kommanditanteils an der KG gegen Gewäh-

rung neuer Aktien zum gemeinen Wert in die D AG (AG) ein. Dabei wurde ver-

einbart, dass die Einbringung wirtschaftlich und im Hinblick auf die eingebrachte 

Kommanditbeteiligung an der KG auch steuerlich mit Rückwirkung zum 

31.12.2006, 24 Uhr ("Stichtag") erfolgen sollte.  

Obwohl die AG die übernommenen Wirtschaftsgüter in ihrer Bilanz auf den 

31.12.2006 mit dem gemeinen Wert ansetzte und die übernommene Beteiligung 

auch in ihren Steuererklärungen für 2006 (Streitjahr) berücksichtigte, erklärte die 

KG in der Feststellungserklärung 2006 zunächst keinen Veräußerungsgewinn für 

die Klägerin. In 2009 wurde eine geänderte Feststellungserklärung der KG für 

das Streitjahr abgegeben, in der sie für die Klägerin nunmehr einen Veräuße-

rungsgewinn infolge der Einbringung des Kommanditanteils an der KG nacher-

klärte. Das Finanzamt folgte dem in einem nach § 164 Abs. 2 AO geänderten 

Feststellungsbescheid 2006. Die Klägerin legte nun aber Einspruch ein und 

wandte sich u.a. gegen die Einbeziehung des Veräußerungsgewinns im Streit-

jahr. Der steuerliche Übertragungsstichtag sei nachträglich vom 31.12.2006 auf 

den 01.01.2007 geändert worden. Entsprechende Anträge waren beim Finanz-

amt eingereicht worden. 

Das Finanzamt wies den Einspruch mit Bescheid vom 18.11.2014 als unbegrün-

det zurück. Der Veräußerungsgewinn der Klägerin sei trotz der zwischenzeitlich 

gestellten Anträge im Streitjahr zu erfassen. Die Klage vor dem Finanzgericht 

hatte bezogen auf das Streitjahr Erfolg. 

Der BFH hat nun jedoch der Revision des Finanzamts stattgegeben, das Urteil 

der Vorinstanz aufgehoben und die Klage abgewiesen. Die AG habe die über-

nommenen Wirtschaftsgüter in ihrer eigenen Bilanz auf den 31.12.2006 mit dem 

gemeinen Wert angesetzt und die übernommene Beteiligung auch in ihren Steu-

ererklärungen für das Streitjahr berücksichtigt. Damit habe sie nicht nur das Be-

wertungswahlrecht nach § 20 Abs. 2 UmwStG ausgeübt, sondern zugleich kon-

kludent einen Antrag nach § 20 Abs. 5 S. 1 UmwStG  gestellt. Dieser bereits ge-

stellte Antrag habe nicht mehr nachträglich geändert werden können, weil eine 

solche nachträgliche Änderung unzulässig sei. 

Zwar sei der Antrag nach § 20 Abs. 5 S. 1 UmwStG laut BFH – anders als etwa 

der Buchwertantrag gem. § 20 Abs. 2 S. 3 UmwStG – gesetzlich nicht befristet 

und könne folglich noch bis zur Beendigung der letzten Tatsacheninstanz gestellt 

werden, in welcher über die Besteuerung des Vermögensübergangs entschieden 

wird. Bei der Auslegung des § 20 Abs. 5 S. 1 UmwStG sei jedoch zu beachten, 

dass der dort genannte Antrag nicht lediglich die Rechtsfolgen eines einmal reali-

sierten Lebenssachverhalts regelt, sondern (auch) den der Einbringungsbesteue-

rung zugrunde liegenden Lebenssachverhalt bestimmt. Dies schließe die Zuläs-

sigkeit der Änderung eines einmal ausgeübten Antrags aus. 
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BFH: Übergang eines Gewerbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft auf 

eine Personengesellschaft 

Der BFH hatte im Urteil vom 17.01.2019 (III R 35/17) darüber zu entscheiden, ob 

ein gewerbesteuerlicher Verlustvortrag einer AG, welche ihr operatives Geschäft 

im Wege der Ausgliederung nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG auf eine KG übertra-

gen hatte, übergeht. 

Im Streitfall wurde der Geschäftsbetrieb der AG mit Wirkung zum 29.12.2009 

gem. § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG auf eine KG ausgegliedert. Die Ausgliederung 

wurde gem. § 24 Abs. 2 S. 2 UmwStG zu Buchwerten vorgenommen und um-

fasste bis auf die von der AG gehaltenen Beteiligungen – Anteile an drei auslän-

dischen (Tochter-)Kapitalgesellschaften – alle Aktiva und Passiva. Der von der 

AG ausgeübte Unternehmensgegenstand war nunmehr die Leitung von Unter-

nehmen und die Verwaltung von Beteiligungen.  

In der Gewerbesteuererklärung bzw. Erklärung zur gesonderten Feststellung des 

Gewerbeverlusts für das Jahr 2009 (Streitjahr) begehrte die KG die Feststellung 

eines vortragsfähigen Gewerbeverlusts zum 31.12.2009. Dem folgte das Finanz-

amt nicht. Die anschließend erhobene Klage hatte weitestgehend Erfolg.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz aufgehoben. Das Finanzgericht 

habe zu Unrecht die Auffassung vertreten, dass der bei der AG vorhandene ge-

werbesteuerliche Verlustvortrag durch die Einbringung des operativen Geschäfts 

in die KG auf diese übergegangen sei. 

Zunächst stellt der BFH fest, dass die Vorschrift des § 18 Abs. 1 S. 2 UmwStG, 

wonach der maßgebende Gewerbeertrag der übernehmenden Personengesell-

schaft oder natürlichen Person nicht um Fehlbeträge der übertragenden Körper-

schaft i.S.d. § 10a GewStG gekürzt werden kann, im Streitfall nicht einschlägig 

sei. Die Vorschrift betreffe nur den Vermögensübergang durch Verschmelzung, 

Auf- oder Abspaltung sowie den Formwechsel, nicht jedoch eine Ausgliederung 

i.S.d. § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG. Mangels einer spezialgesetzlichen Regelung 

müsse deshalb die Beurteilung des Übergangs eines gewerbesteuerlichen Ver-

lustvortrags anhand der allgemeinen Rechtsgrundsätze der Unternehmens- und 

Unternehmeridentität erfolgen.  

Im Streitfall führten diese Rechtsgrundsätze zum Ausschluss des Übergangs ei-

nes gewerbesteuerlichen Verlustvortrags. Die AG, bei welcher der Gewerbever-

lust entstanden war, existiere nach der Ausgliederung weiterhin. Der vor der 

Übertragung bestehende Betrieb der AG sei aufgrund der Gewerblichkeitsfiktion 

des § 2 Abs. 2 S. 1 GewStG, wonach als Gewerbebetrieb stets und in vollem 

Umfang die Tätigkeit der Kapitalgesellschaft gilt, identisch mit dem nach der 

Übertragung noch vorhandenen Betrieb. Dass sich die Tätigkeit der AG nach der 

Übertragung auf eine Holdingfunktion beschränke, sei dabei unbeachtlich.  

Ob ausnahmsweise ein Verlustübergang auf eine übernehmende Personenge-

sellschaft in Betracht komme, wenn ein Gewerbebetrieb im Ganzen im Wege der 

Einbringung von einer Kapital- auf eine Personengesellschaft übergehe und die 

Kapitalgesellschaft sich fortan auf die Verwaltung der Mitunternehmerstellung bei 
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der Personengesellschaft beschränke, musste der BFH im Streitfall nicht ent-

scheiden. 

 

FG Münster: Ansatz und Bewertung von Sachleistungsrückstellungen bei 

stillgelegten Deponien  

Im TAX WEEKLY # 14/2017 vom 07.04.2017 hatten wir über das BFH-Urteil vom 

08.11.2016 (I R 35/15) berichtet. Darin war zum einen zu entscheiden, ob für die 

Abzinsung von Rückstellungen für Nachsorgeverpflichtungen nach § 6 Abs. 1 

Nr. 3a Buchst. e S. 2 EStG separate Abzinsungszeiträume für die sog. Stillle-

gungs- und die Nachsorgephase zu bilden sind. Und zum anderen ging es um die 

Frage, ob eine Rechtfertigung für eine teleologische Reduktion der Vorschrift des 

§ 5 Abs. 4b S. 1 EStG besteht, wonach Rückstellungen für Aufwendungen, die in 

künftigen Wirtschaftsjahren als Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines 

Wirtschaftsguts zu aktivieren sind, nicht gebildet werden dürfen. Der BFH kam 

damals zum Ergebnis, dass es an der erforderlichen Rechtfertigung für eine tele-

ologische Reduktion von § 5 Abs. 4b S. 1 EStG für Aufwendungen fehle, die zwar 

als Anschaffungs- oder Herstellungskosten für zukünftige Wirtschaftsgüter zu 

werten seien, jedoch zu keinem Ertrag mehr führen könnten und daher "wertlos" 

seien. Über die erste Frage des Abzinsungszeitraums der Rückstellung konnte 

der BFH mangels erforderlicher Tatsachenfeststellungen nicht abschließend ent-

scheiden, so dass es insoweit zur Zurückverweisung an das Finanzgericht Müns-

ter kam.  

Nunmehr hat das Finanzgericht Münster (Urteil vom 13.02.2019, 13 K 1042/17 

K,G) im zweiten Rechtsgang entschieden, dass die in den Nachsorgeverpflich-

tungen enthaltenen Investitionskosten nicht nach § 5 Abs. 4b S. 1 EStG von der 

Rückstellungsbildung ausgeschlossen seien. Es sei kein neues Wirtschaftsgut 

entstanden, welches zu neuen Herstellungskosten geführt hätte. Die sogenann-

ten Investitionskosten dienten vielmehr der Wiederherstellung der Deponiegrund-

stücke und bezögen sich auf einen Zeitpunkt nach Ende des Befüllungszeit-

raums, weshalb sie auch nicht als nachträgliche Herstellungskosten für die De-

poniegrundstücke zu qualifizieren seien.  

Hinsichtlich der Abzinsung der Rückstellung kommt das Finanzgericht Münster zu 

dem Schluss, dass keine (zwei) separaten Abzinsungszeiträume für die Stillle-

gungs- und die Nachsorgephase zu bilden seien. Im Ergebnis würde es sich um 

Teilleistungen einer einheitlichen Sachleistungsverpflichtung und nicht um jeweils 

selbstständige Leistungen handeln. Dies folge aus dem Umstand, dass von ei-

nem einheitlichen Funktionszusammenhang und Ineinandergreifen der Maßnah-

men bei den vom Ende der Ablagerung bis zum Aufbringen der endgültigen 

Oberflächenabdichtung einerseits und den vom Aufbringen der endgültigen Ober-

flächenabdichtung bis zum Ende der Nachsorgeverpflichtung andererseits durch-

zuführenden Maßnahmen auszugehen sei. Den maßgeblichen Abzinsungszeit-

raum bilde daher der Zeitraum bis zum Beginn der ersten, nicht völlig unbedeu-

tenden, Erfüllungshandlung der (einheitlichen) Sachleistungsverpflichtung.  
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Dieses Urteil des Finanzgerichts Münster dürfte Präjudizwirkung entfalten und 

somit auch für ähnlich gelagerte Fälle, wie beispielsweise der Stilllegung von 

Energieerzeugungsanlagen oder der Schließung von Bergwerken, von Bedeu-

tung sein. Das Finanzgericht hat die Revision nicht zugelassen. Gegen die Nicht-

zulassung wurde allerdings zwischenzeitlich bereits Beschwerde beim BFH ein-

gelegt (XI B 31/19) eingelegt, so dass abzuwarten bleibt, ob der BFH nochmals 

zu diesem Fall Stellung beziehen wird. 
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Alle am 06.06.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 56/16 28.11.2018 
Keine Gewinnerhöhung durch Aufzinsung des Körperschaftsteuerguthabens 
nach formwechselnder Umwandlung in eine Personengesellschaft  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 12/17 vom 22.2.2017 

I R 1/17 19.12.2018 Keine Änderung des Antrags nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 

II R 19/16 16.01.2019 
Bewertungsrechtlicher Abschlag wegen Abbruchverpflichtung für Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden 

II R 25/16 20.02.2019 
Steuerbegünstigtes Vermögen aufgrund einer Poolvereinbarung bei einer Kapi-
talgesellschaft 

II R 26/17 30.01.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 23.01.2019  II R 19/16 - Bewer-
tungsrechtlicher Abschlag wegen Abbruchverpflichtung für Gebäude auf frem-
dem Grund und Boden 

III R 35/17 17.01.2019 
Übergang eines Gewerbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft auf eine Per-
sonengesellschaft 

VI R 18/17 04.04.2019 
Zur Abziehbarkeit von Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und Haus-
rat im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 35/19 vom 6.6.2019 

Alle am 06.06.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 35/18 20.02.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018  III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

IX B 84/18 29.03.2019 
Verfahrensmangel - erheblicher Rechtsfehler bei Feststellung von Rechtstatsa-
chen 

VIII B 158/18 21.03.2019 Vertretungszwang bei der Nichtzulassungsbeschwerde 

III R 28/18 20.02.2019 Billigkeitserlass bei Kindergeldrückforderung 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40798&pos=0&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34309&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40801&pos=1&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40804&pos=2&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40807&pos=3&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40810&pos=4&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40813&pos=5&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40816&pos=6&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40792&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40819&pos=7&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40822&pos=8&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40825&pos=9&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40828&pos=10&anz=60
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X R 4/18 20.03.2019 
Kein Altersvorsorge-Eigenheimbetrag bei Erweiterung einer bereits bestehen-
den Wohnung 

XI B 89/18 13.03.2019 
Speisenabgabe in einem Bayerischen Biergarten als Restaurationsumsatz 
unterliegt dem Regelsteuersatz 

VIII B 129/18 21.03.2019 
Schätzung der sicher beruflich veranlassten Aufwendungen auf einer Firmen-
feier 

VIII B 94/18 06.03.2019 
Grundsätzliche Bedeutung und Divergenz bei geltend gemachter Verfas-
sungswidrigkeit einer Norm 

III R 32/18 17.01.2019 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Kindergeld; 
Abgrenzung zwischen der mehraktigen einheitlichen Erstausbildung mit dane-
ben ausgeübter Erwerbstätigkeit und der berufsbegleitend durchgeführten Wei-
terbildung (Zweitausbildung) 

III R 8/18 17.01.2019 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Kindergeld; 
Abgrenzung zwischen der mehraktigen einheitlichen Erstausbildung mit dane-
ben ausgeübter Erwerbstätigkeit und der berufsbegleitend durchgeführten Wei-
terbildung (Zweitausbildung) 

 

Alle bis zum 07.06.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

2019/0080604 03.06.2019 

 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2019 
 

Allgemeinver-
fügung 

03.06.2019 

 
Ergänzende Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 3. Juni 2019 zur Zurückweisung der wegen Zweifeln an der Verfassungs-
mäßigkeit der Einheitsbewertung des Grundvermögens eingelegten Einsprü-
che in besonderen Fällen 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40831&pos=11&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40834&pos=12&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40837&pos=13&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40840&pos=14&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40843&pos=15&anz=60
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40846&pos=16&anz=60
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2019-06-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2019-06-03-ergaenzung-allgemeinverfuegung-einheitsbewertung-des-grundvermoegens-verfassungsmaessigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2019-06-03-ergaenzung-allgemeinverfuegung-einheitsbewertung-des-grundvermoegens-verfassungsmaessigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Vorläufige Fassung


URTEIL DES GERICHTSHOFS (Achte Kammer)


15. Mai 2019(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG –
Art. 135 Abs. 1 Buchst. b – Lieferung von Gegenständen – Steuerbefreiungen für andere


Tätigkeiten – Gewährung und Vermittlung von Krediten – Tankkarten“


In der Rechtssache C�235/18


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Naczelny Sąd
Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht, Polen) mit Entscheidung vom 23. November 2017,
beim Gerichtshof eingegangen am 28. März 2018, in dem Verfahren


Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH


gegen


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


erlässt


DER GERICHTSHOF (Achte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten F. Biltgen, des Richters C. G. Fernlund und der Richterin
L. S. Rossi (Berichterstatterin),


Generalanwalt: E. Tanchev,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–         der  Vega  International  Car  Transport  and  Logistic  –  Trading  GmbH,  vertreten
durch J. Pomorska-Porębska, Steuerberaterin,


–        der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna als Bevollmächtigten,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch R. Lyal und J. Hottiaux als Bevollmächtigte,


aufgrund des  nach Anhörung des  Generalanwalts  ergangenen Beschlusses,  ohne Schlussanträge
über die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil
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1        Das  Vorabentscheidungsersuchen  betrifft  die  Auslegung von Art.  135  Abs.  1  Buchst.  b  der
Richtlinie  2006/112/EG  des  Rates  vom  28.  November  2006  über  das  gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1).


2        Das Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Vega International Car Transport
and Logistic – Trading GmbH mit Sitz in Österreich (im Folgenden: Vega International) und dem
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Direktor der Finanzkammer Warschau, Polen) über dessen
Weigerung, Vega International die Mehrwertsteuer für den Kauf von Kraftstoff unter Verwendung
von Tankkarten zu erstatten.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


3        Art. 2 Abs. 1 Buchst. a und c der Richtlinie 2006/112 bestimmt:


„Der Mehrwertsteuer unterliegen folgende Umsätze:


a)       Lieferungen  von  Gegenständen,  die  ein  Steuerpflichtiger  als  solcher  im  Gebiet  eines
Mitgliedstaats gegen Entgelt tätigt;


…


c)      Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen
Entgelt erbringt“.


4        Art. 14 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2006/112 sieht vor:


„(1)       Als  ‚Lieferung  von  Gegenständen‘  gilt  die  Übertragung  der  Befähigung,  wie  ein
Eigentümer über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen.


(2)      Neben dem in Absatz 1 genannten Umsatz gelten folgende Umsätze als Lieferung von
Gegenständen:


…


c)       die  Übertragung  eines  Gegenstands  auf  Grund  eines  Vertrags  über  eine  Einkaufs-  oder
Verkaufskommission.“


5        Art. 24 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 lautet:


„Als ‚Dienstleistung‘ gilt jeder Umsatz, der keine Lieferung von Gegenständen ist.“


6        In Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 heißt es:


„Die Mitgliedstaaten befreien folgende Umsätze von der Steuer:


…


b)      die Gewährung und Vermittlung von Krediten und die Verwaltung von Krediten durch die
Kreditgeber“.


Polnisches Recht
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7        Die Richtlinie 2006/112 wurde durch die Ustawa o podatku od towarów i uslug (Gesetz über die
Steuer  auf  Gegenstände  und  Dienstleistungen)  vom  11.  März  2004  (Dz.  U.  2011,  Nr.  177,
Pos.  1054)  in  geänderter  Fassung  (im  Folgenden:  Mehrwertsteuergesetz)  in  polnisches  Recht
umgesetzt:


8        Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 des Mehrwertsteuergesetzes lautet:


„[Der  Mehrwertsteuer  unterliegen:]  die  entgeltliche  Lieferung  von  Gegenständen  und  die
entgeltliche Erbringung von Dienstleistungen im Inland.“


9        Art. 7 Abs. 1 und 8 des Mehrwertsteuergesetzes sieht vor:


„1)      Als Lieferung von Gegenständen im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 gilt die Übertragung der
Befähigung, wie ein Eigentümer über Gegenstände zu verfügen …


…


8)       Wird  die  Lieferung  desselben  Gegenstands  von  mehreren  Unternehmen  in  der  Art
vorgenommen, dass das erste Unternehmen diesen Gegenstand unmittelbar an den Erwerber am
Ende  der  Reihe  übergibt,  so  gilt  die  Lieferung  des  Gegenstands  als  von  jedem  Unternehmen
bewirkt, das an diesen Handlungen beteiligt war.“


10      Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes bestimmt:


„Als Dienstleistung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 gilt jede Leistung an eine natürliche Person,
eine juristische Person oder eine nicht rechtsfähige Organisationseinheit, die keine Lieferung von
Gegenständen im Sinne des Art. 7 ist …“


11      Art.  43 Abs. 1 Nr.  38 des Mehrwertsteuergesetzes,  durch den Art.  135 Abs. 1 Buchst.  b der
Richtlinie 2006/112 umgesetzt wird, lautet:


„[Von der Steuer befreit sind] die Gewährung von Krediten oder Gelddarlehen, die Vermittlung von
Krediten oder Gelddarlehen und die Verwaltung von Krediten oder Gelddarlehen durch die Kredit-
oder Darlehensgeber“.


12      In Art. 86 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes heißt es:


„Soweit die Gegenstände und Dienstleistungen zur Vornahme steuerbarer Handlungen verwendet
werden, sind die in Art. 15 genannten Steuerpflichtigen berechtigt, den Betrag der Vorsteuer vom
Betrag der geschuldeten Steuer abzuziehen …“


Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage


13      Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass die Tätigkeit von Vega International darin besteht,
Nutzfahrzeuge  namhafter  Hersteller  vom  Werk  direkt  zum  Kunden  zu  überführen.  Diese
Dienstleistung  wird  durch  mehrere  Tochtergesellschaften  von  Vega  International  mit  Sitz  in
unterschiedlichen Mitgliedstaaten, u. a. die Tochtergesellschaft Vega Poland sp. z o.o. mit Sitz in
Polen (im Folgenden: Vega Poland), erbracht.


14       Vega  International  organisiert  und  verwaltet  die  Versorgung  aller  ihrer  Unternehmen  mit
Tankkarten verschiedener Kraftstoffanbieter. Die von Vega Poland überführten Fahrzeuge werden
unter  Verwendung  persönlicher,  an  die  Fahrer  ausgegebener  Tankkarten  betankt.  Aus
organisatorischen Gründen und wegen der Höhe der Kosten werden alle Tankkartenumsätze durch
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die  Muttergesellschaft  in  Österreich  zentralisiert,  die  von  den  Kraftstoffanbietern  Rechnungen
erhält,  die  insbesondere  den  Kauf  von  Kraftstoff  mit  Mehrwertsteuer  belegen.  Am Ende jedes
Monats stellt Vega International ihren Tochtergesellschaften, u. a Vega Poland, dann den für die
Erbringung  der  Dienstleistung  der  Überführung  von  Fahrzeugen  bereitgestellten  Kraftstoff  mit
einem Zuschlag von 2 % in Rechnung. Die Tochtergesellschaften sind berechtigt, Rechnungen über
die Verwendung der Tankkarten mit Rechnungen an die österreichische Gesellschaft zu verrechnen,
oder müssen sie innerhalb von ein bis drei Monaten ab ihrem Erhalt begleichen.


15      Mit Bescheid vom 11. August 2014 verweigerte der Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego
Warszawa-Śródmieście  (Leiter  des  Zweiten  Finanzamts  Warschau-Śródmieście,  Polen)  Vega
International die Erstattung der Mehrwertsteuer für den Zeitraum April bis Juni 2012 in Höhe von
106  031,44  polnischen  Złoty  (PLN)  (ungefähr  24  735,82  Euro).  Dieser  Bescheid  wurde  vom
Direktor der Finanzkammer Warschau mit Bescheid vom 28. November 2014 bestätigt.


16      Vega International erhob gegen diesen Bescheid Klage beim Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Warszawie  (Woiwodschaftsverwaltungsgericht  Warschau,  Polen).  Mit  Urteil  vom 26.  Juni  2015
wies dieses Gericht die Klage von Vega International als unbegründet ab.


17      Vega International legte daraufhin gegen dieses Urteil Kassationsbeschwerde beim Naczelny Sąd
Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht, Polen) ein. Dieses Gericht zog wie die polnischen
Steuerbehörden  und  das  Gericht  im  ersten  Rechtszug  die  Möglichkeit  in  Betracht,  auf  den
vorliegenden Fall die Grundsätze anzuwenden, die der Gerichtshof in seinem Urteil vom 6. Februar


2003, Auto Lease Holland (C�185/01, EU:C:2003:73), aufgestellt habe, wonach es sich bei einer
Übereinkunft  über  Kraftstoffverwaltung  nicht  um eine  Kraftstofflieferung  handele,  sondern  um
einen  Vertrag  über  die  Finanzierung  des  Bezugs  von  Kraftstoff.  Nach  der  Beurteilung  des
Gerichtshofs  in  der  diesem  Urteil  zugrunde  liegenden  Rechtssache  kaufe  nämlich  nicht  das
Leasingunternehmen den Kraftstoff – in der Absicht, ihn an den Leasingnehmer weiterzuliefern –,
sondern dieser wähle die Qualität und Menge sowie den Zeitpunkt des Kaufs des Kraftstoffs frei
und verfüge somit über diesen Kraftstoff, als ob er sein Eigentümer wäre.


18       Im  vorliegenden  Fall  sei  unter  Heranziehung  dieses  Urteils  davon  auszugehen,  dass  Vega
International  keine  „Lieferungen von Gegenständen“,  hier  von  Kraftstoff,  im Sinne  von Art.  7
Abs.  8  des  Mehrwertsteuergesetzes  tätige,  für  die  die  Mehrwertsteuer  erstattet  werden  könne,
sondern Finanzierungsdienstleistungen an Vega Poland erbringe, die in Polen nicht steuerpflichtig
seien, da sie gemäß Art. 43 Abs. 1 Nr. 38 dieses Gesetzes von der Mehrwertsteuer befreit seien.


19      Das vorlegende Gericht  stellt  jedoch fest,  dass  das  Urteil  vom 6.  Februar  2003,  Auto Lease


Holland (C�185/01, EU:C:2003:73), nicht auf der Grundlage der Richtlinie 2006/112 ergangen sei,
sondern die Auslegung der früher geltenden Bestimmungen der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG
des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die  Umsatzsteuern  –  Gemeinsames  Mehrwertsteuersystem:  einheitliche  steuerpflichtige
Bemessungsgrundlage (ABl. 1977, L 145, S. 1, im Folgenden: Sechste Richtlinie) betreffe.


20      Unter diesen Umständen hat es Zweifel an der Auslegung der neuen Bestimmung in Art. 135
Abs.  1  Buchst.  b  der  Richtlinie  2006/112,  die  sich  auf  Umsätze  wie  die  Gewährung  oder
Vermittlung von Krediten und die Verwaltung von Krediten durch die Kreditgeber beziehe, im Licht
dieses Urteils. Es stelle sich daher die Frage, ob die von Vega International in Österreich realisierten
Umsätze im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Abrechnung der im Rahmen des Konzerns
für den Erwerb von Kraftstoff durch die Tochtergesellschaften verwendeten Tankkarten als solche
Umsätze  eingestuft  werden  könnten.  Diese  Zweifel  würden  durch  die  Unterschiede  in  der
Rechtsprechung der nationalen Gerichte, die sich bei der Beurteilung der Art der im Rahmen der
Bereitstellung der Tankkarten abgeschlossenen Geschäfte auf diesen Präzedenzfall bezogen hätten,
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noch verschärft.


21      Deshalb ist es nach Auffassung des vorlegenden Gerichts für die Entscheidung über die von Vega
International eingelegte Kassationsbeschwerde erforderlich, dass der Gerichtshof selbst  Art. 135
Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 auslegt.


22      Unter diesen Umständen hat der Naczelny Sąd Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht,
Polen)  beschlossen,  das  Verfahren  auszusetzen  und  dem  Gerichtshof  folgende  Frage  zur
Vorabentscheidung vorzulegen:


Umfasst Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 die Bereitstellung von Tankkarten sowie
das  Aushandeln,  die  Finanzierung  und  die  Abrechnung  des  Erwerbs  von  Kraftstoffen  unter
Verwendung  dieser  Karten  oder  können  diese  mehraktigen  Handlungen  als  Reihengeschäfte
eingestuft werden, deren Hauptzweck die Lieferung von Kraftstoff ist?


Zur Vorlagefrage


23      Mit  seiner  Frage  möchte  das  vorlegende Gericht  wissen,  ob  Art.  135  Abs.  1  Buchst.  b  der
Richtlinie 2006/112 dahin auszulegen ist, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens
die  Bereitstellung  von  Tankkarten  durch  eine  Muttergesellschaft  für  ihre  Tochtergesellschaften,
wodurch  diese  die  Fahrzeuge,  die  sie  überführen,  mit  Kraftstoff  betanken  können,  als  von  der
Mehrwertsteuer befreite Gewährung eines Kredits im Sinne dieser Bestimmung eingestuft werden
kann oder als mehraktige Handlung, deren Hauptzweck die Lieferung von Kraftstoff und damit die
Lieferung eines Gegenstands im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 ist, für die die in
Polen gezahlte Mehrwertsteuer erstattet werden kann.


24      Zunächst ist festzustellen, dass die für das Ausgangsverfahren einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie  2006/112  im  Wesentlichen  mit  den  entsprechenden  Bestimmungen  der  Sechsten
Richtlinie  identisch  sind.  Daher  ist  die  Rechtsprechung  zu  den  genannten  Bestimmungen  der
Sechsten Richtlinie für die Auslegung der entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 2006/112


weiterhin  einschlägig  (vgl.  u.  a.  Urteil  vom 28.  Juli  2016,  Astone,  C�332/15,  EU:C:2016:614,
Rn. 27).


25      Zur Beantwortung der Frage des vorlegenden Gerichts ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 2
Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/112 Lieferungen von Gegenständen, die ein Steuerpflichtiger
als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt tätigt, der Mehrwertsteuer unterliegen.


26      Gemäß Art.  14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 gilt die Übertragung der Befähigung, wie ein
Eigentümer  über  einen  körperlichen  Gegenstand  zu  verfügen,  grundsätzlich  als  Lieferung  von
Gegenständen.


27      Nach ständiger Rechtsprechung bezieht sich der Begriff „Lieferung von Gegenständen“ im Sinne
von Art. 5 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie und Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 nicht auf die
Eigentumsübertragung in den im anwendbaren nationalen Recht vorgesehenen Formen, sondern
umfasst jede Übertragung eines körperlichen Gegenstands durch eine Partei, die die andere Partei
ermächtigt, über diesen Gegenstand faktisch so zu verfügen, als wäre sie sein Eigentümer (Urteile


vom 8. Februar 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C�320/88, EU:C:1990:61, Rn. 7,


vom 14. Juli 2005, British American Tobacco und Newman Shipping, C�435/03, EU:C:2005:464,


Rn. 35, vom 21. Februar 2006, Halifax u. a., C�255/02, EU:C:2006:121, Rn. 51, vom 3. Juni 2010,


De  Fruytier,  C�237/09,  EU:C:2010:316,  Rn.  24,  und  vom  18.  Juli  2013,  Evita-K,  C�78/12,
EU:C:2013:486, Rn. 33).
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28      Des Weiteren hat der Gerichtshof entschieden, dass dieser Begriff einen objektiven Charakter hat
und  unabhängig  von  Zweck  und  Ergebnis  der  betroffenen  Umsätze  anwendbar  ist.  Die
Steuerverwaltung  ist  dabei  nicht  verpflichtet,  Untersuchungen  anzustellen,  um die  Absicht  des
betroffenen Steuerpflichtigen zu ermitteln oder gar die Absicht eines von diesem Steuerpflichtigen
verschiedenen,  an  derselben  Lieferkette  beteiligten  Händlers  zu  berücksichtigen  (Urteil  vom


21. November 2013, Dixons Retail,  C�494/12, EU:C:2013:758, Rn. 21 und die dort  angeführte
Rechtsprechung).


29       Im  vorliegenden  Fall  geht  aus  der  Vorlageentscheidung  hervor,  dass  die  Bereitstellung  von
Tankkarten  durch  Vega  International  für  ihre  Tochtergesellschaften,  u.  a.  Vega  Poland,  diesen
insbesondere die Versorgung mit  Kraftstoff  an Tankstellen ermöglicht.  Sie adressieren dann die
Rechnungen, die den Kauf von Kraftstoff mit Mehrwertsteuer, deren Erstattung Vega International
bei der polnischen Steuerverwaltung beantragt hat, belegen, direkt an Vega International.


30       Daher  ist  zur  Beantwortung  der  Frage  des  vorlegenden  Gerichts  zu  untersuchen,  ob  die
Mineralölgesellschaften  im  Ausgangsverfahren  die  Befähigung,  über  den  Kraftstoff  wie  ein
Eigentümer zu verfügen, faktisch auf Vega International oder Vega Poland übertragen haben (vgl. in


diesem Sinne Urteil vom 6. Februar 2003, Auto Lease Holland, C�185/01, EU:C:2003:73, Rn. 33).


31       Im  Urteil  vom  6.  Februar  2003,  Auto  Lease  Holland  (C�185/01,  EU:C:2003:73),  hat  der
Gerichtshof  untersucht,  ob  im  Rahmen  eines  Kraftfahrzeugleasingvertrags  eine  Lieferung  von
Gegenständen, hier von Kraftstoff, durch die Mineralölgesellschaften an ein Leasingunternehmen
vorliegt,  wenn  der  Leasingnehmer  sein  Fahrzeug  im  Namen  und  für  Rechnung  dieses
Unternehmens betankt,  das  dann bei  den nationalen Steuerbehörden die Erstattung der  auf  den
Kraftstoff erhobenen Mehrwertsteuer beantragt.


32      In diesem Urteil hat der Gerichtshof festgestellt, dass unstreitig der Leasingnehmer befugt ist, über
den  Kraftstoff  so  zu  verfügen,  als  wäre  er  der  Eigentümer,  weil  er  ihn  unmittelbar  von  den
Tankstellen erhält und der Leasinggeber zu keiner Zeit darüber entscheiden kann, wie und wozu der
Kraftstoff verwendet werden soll (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Februar 2003, Auto Lease


Holland, C�185/01, EU:C:2003:73, Rn. 34).


33      Nach Auffassung des  Gerichtshofs  erfolgen  die  Lieferungen in  einem solchen  Fall  auch nur
vordergründig  auf  Kosten  des  Leasingunternehmens.  Zum  einen  stellen  die  monatlich  an  sie
gezahlten Raten nur einen Vorschuss  dar.  Zum anderen kommt der  Leasingnehmer  für  den am
Jahresende  abgerechneten  tatsächlichen  Verbrauch  auf  und  trägt  daher  die  Kosten  der


Kraftstofflieferung in voller Höhe (Urteil vom 6. Februar 2003, Auto Lease Holland, C�185/01,
EU:C:2003:73, Rn. 35).


34      Der Gerichtshof hat daraus gefolgert, dass die Übereinkunft über Kraftstoffverwaltung zwischen
dem Leasingunternehmen und dem Leasingnehmer für das Leasingunternehmen kein Vertrag über
die  Lieferung  eines  Gegenstands,  hier  von  Kraftstoff,  sondern  vielmehr  ein  Vertrag  über  die
Finanzierung des Bezugs von Kraftstoff ist. Nach Auffassung des Gerichtshofs kauft nämlich nicht
das  Leasingunternehmen  den  Kraftstoff  –  in  der  Absicht,  ihn  an  den  Leasingnehmer
weiterzuliefern  –,  sondern  dieser  kauft  ihn,  wobei  er  dessen  Qualität  und  Menge  sowie  den
Zeitpunkt des Kaufs frei wählt. Deshalb übernimmt das Leasingunternehmen dem Leasingnehmer
gegenüber  in  Wirklichkeit  die  Funktion  eines  Kreditgebers  (Urteil  vom 6.  Februar  2003,  Auto


Lease Holland, C�185/01, EU:C:2003:73, Rn. 36).


35      Nach der in Rn. 24 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung sind diese Erwägungen
des Gerichtshofs zu Art. 5 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie für die Auslegung des Begriffs „Lieferung
von Gegenständen“ im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 auf die Umstände der
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vorliegenden Rechtssache übertragbar.


36      Insbesondere ist festzustellen, dass Vega International im vorliegenden Fall über den Kraftstoff, für
dessen  Kauf  sie  die  Erstattung  der  Mehrwertsteuer  beantragt,  nicht  verfügt,  als  wäre  sie  sein
Eigentümer.  Der  Kraftstoff  wird  nämlich  von  Vega Poland  direkt  bei  den  Anbietern  und  nach
eigenem Ermessen gekauft. Deshalb entscheidet Vega Poland vor allem über die Modalitäten des
Kraftstoffkaufs,  da  sie  wählen  kann,  bei  welcher  Tankstelle  von  den  durch  Vega  International
mitgeteilten Anbietern sie mit Kraftstoff betankt, und über die Qualität, die Menge, die Art des
Kraftstoffs sowie den Zeitpunkt des Kaufs und die Art der Verwendung frei entscheiden kann (vgl.
in  diesem Sinne  Urteil  vom 16.  April  2015,  Wojskowa  Agencja  Mieszkaniowa  w Warszawie,


C�42/14, EU:C:2015:229, Rn. 26).


37      Darüber hinaus ist unstreitig, dass Vega Poland auch sämtliche mit dem Betanken verbundenen
Kosten trägt, da Vega International ihr den Kraftstoff in Rechnung stellt. Ferner kann die polnische
Tochtergesellschaft Rechnungen über die Verwendung von Tankkarten entweder mit Rechnungen
an die österreichische Gesellschaft verrechnen oder sie direkt innerhalb von ein bis drei Monaten ab
ihrem Erhalt begleichen.


38      Deshalb ist, wie die polnische Regierung und die Europäische Kommission ausführen, nicht davon
auszugehen, dass im Ausgangsverfahren die Kraftstofflieferung an Vega International erfolgt und
diese den Gegenstand an Vega Poland weiterliefert und dadurch ihrerseits eine Kraftstofflieferung
an Letztere tätigt. Wie die Kommission betont, ist vielmehr festzustellen, dass Vega International
sich darauf beschränkt, ihrer polnischen Tochtergesellschaft unter Verwendung von Tankkarten ein
einfaches Instrument zur Verfügung zu stellen, das ihr den Kauf des Kraftstoffs ermöglicht, und
damit im Rahmen des Erwerbs dieses Gegenstands nur die Rolle eines Vermittlers spielt.


39      Da es für Vega International im Ausgangsverfahren an der Lieferung eines Gegenstands, nämlich
von  Kraftstoff,  fehlt,  hat  sie  keinen  Anspruch  auf  Erstattung  der  auf  die  an  sie  adressierten
Rechnungen  gezahlten  Mehrwehrsteuer  für  die  durch  Vega  Poland  an  Tankstellen  erfolgte
Betankung mit Kraftstoff.


40      Allerdings hat gemäß Art. 24 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 jeder Umsatz, der keine Lieferung
von Gegenständen ist, als „Dienstleistung“ zu gelten.


41      Unstreitig ist der von Vega International in Bezug auf ihre polnische Tochtergesellschaft realisierte
Umsatz,  der  in  der  Bereitstellung  von  Tankkarten  vor  allem  zur  Betankung  der  von  dieser
überführten Fahrzeuge mit Kraftstoff besteht, keine „Lieferung von Gegenständen“ im Sinne von
Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112. Daher ist sie eine „Dienstleistung“ im Sinne von Art. 24
Abs. 1 dieser Richtlinie.


42      Um dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Antwort zu geben, ist deshalb auch zu prüfen, ob
diese Dienstleistung als von der Mehrwertsteuer befreite Gewährung eines Kredits im Sinne von
Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 eingestuft werden kann.


43      Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die nach dieser Bestimmung von der Steuer befreiten Umsätze
durch die Art der erbrachten Dienstleistungen und nicht durch den Erbringer oder den Empfänger
der Leistung definiert werden, so dass die Anwendung dieser Befreiungen nicht vom Status des
Unternehmens  abhängt,  das  diese  Dienstleistungen  erbringt  (vgl.  in  diesem Sinne  Urteile  vom


4. Mai 2006, Abbey National, C�169/04, EU:C:2006:289, Rn. 66, und vom 21. Juni 2007, Ludwig,


C�453/05, EU:C:2007:369, Rn. 25).


44      Insbesondere ist der Ausdruck „Gewährung und Vermittlung von Krediten“ in dieser Bestimmung
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weit auszulegen, so dass er nicht nur auf Darlehen und Kredite von Banken und Finanzinstituten
beschränkt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. Oktober 1993, Muys' en De Winter's


Bouw-  en  Aannemingsbedrijf,  C�281/91,  EU:C:1993:855,  Rn.  13,  vom  22.  Oktober  2015,


Hedqvist, C�264/14, EU:C:2015:718, Rn. 37, und vom 18. Oktober 2018, Volkswagen Financial


Services [UK], C�153/17, EU:C:2018:845, Rn. 35).


45      Diese Auslegung wird durch das Ziel des durch die Richtlinie 2006/112 eingeführten gemeinsamen
Systems gestützt,  durch das vor allem die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen sichergestellt
werden  soll  (vgl.  u.  a.  Urteil  vom  27.  Oktober  1993,  Muys'  en  De  Winter's  Bouw-  en


Aannemingsbedrijf, C�281/91, EU:C:1993:855, Rn. 14).


46      Deshalb verstieße eine Auslegung, wonach die Gewährung der Finanzierung eines Kaufs durch
eine Bank von der Mehrwertsteuer  befreit  wäre,  wohingegen die Finanzierung desselben Kaufs
durch  einen  Wirtschaftsteilnehmer,  der  nicht  den  besonderen  Status  eines  Unternehmens  des
Finanz-  oder  Bankensektors  hat,  der  Mehrwertsteuer  unterläge,  gegen einen  der  fundamentalen
Grundsätze  des  gemeinsamen  Mehrwertsteuersystems,  nämlich  die  Gleichbehandlung  der
Steuerpflichtigen.


47       Im vorliegenden  Fall  werden,  wie  in  Rn.  14  des  vorliegenden  Urteils  ausgeführt,  sämtliche
Umsätze, die unter Verwendung von Tankkarten bewirkt werden, die von Vega International ihren
Tochtergesellschaften, u. a. Vega Poland, zur Verfügung gestellt werden, von der Muttergesellschaft
in Österreich zentralisiert, die von den Kraftstoffanbietern Rechnungen erhält, die insbesondere den
Kauf von Kraftstoff mit Mehrwertsteuer belegen. Am Ende jedes Monats stellt Vega International
ihren Tochtergesellschaften dann den für die Erbringung der Dienstleistung der Überführung von
Fahrzeugen bereitgestellten Kraftstoff mit einem Zuschlag von 2 % in Rechnung. Schließlich haben
die  Tochtergesellschaften  Rechnungen  über  die  Verwendung  der  Tankkarten  entweder  mit
Rechnungen an die österreichische Gesellschaft zu verrechnen oder sie innerhalb von ein bis drei
Monaten ab ihrem Erhalt zu begleichen.


48      Vega International erhält dadurch, dass sie bei Vega Poland diesen Zuschlag von 2 % erhebt, eine
Vergütung für die an die polnische Tochtergesellschaft erbrachte Dienstleistung. Vega International
erbringt  somit  eine  Finanzdienstleistung  an  Vega  Poland,  indem  sie  den  Kauf  von  Kraftstoff
vorfinanziert, und fungiert hierzu wie ein gewöhnliches Finanz- oder Kreditinstitut.


49      Deshalb ist die Bereitstellung von Tankkarten für Vega Poland durch Vega International ein echtes
Finanzgeschäft, das, genauer gesagt, der Gewährung eines Kredits im Sinne von Art. 135 Abs. 1
Buchst.  b  der  Richtlinie  2006/112 ähnelt  (vgl.  in  diesem Sinne  Urteil  vom 18.  Oktober  2018,


Volkswagen Financial Services [UK], C�153/17, EU:C:2018:845, Rn. 36).


50      Demzufolge können Dienstleistungen wie die von Vega International für Vega Poland erbrachten
gemäß Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 von der Steuer befreit sein.


51      Nach alledem ist  auf  die vorgelegte Frage zu antworten,  dass Art.  135 Abs. 1 Buchst.  b der
Richtlinie 2006/112 dahin auszulegen ist, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens
die  Bereitstellung  von  Tankkarten  durch  eine  Muttergesellschaft  für  ihre  Tochtergesellschaften,
wodurch  diese  die  Fahrzeuge,  die  sie  überführen,  mit  Kraftstoff  betanken  können,  als  von  der
Mehrwertsteuer befreite Gewährung eines Kredits im Sinne dieser Bestimmung eingestuft werden
kann.


Kosten
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52      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem
vorlegenden  Gericht  anhängigen  Rechtsstreit;  die  Kostenentscheidung  ist  daher  Sache  dieses
Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof
sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Achte Kammer) für Recht erkannt:


Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über


das  gemeinsame  Mehrwertsteuersystem  ist  dahin  auszulegen,  dass  unter  Umständen  wie


denen  des  Ausgangsverfahrens  die  Bereitstellung  von  Tankkarten  durch  eine


Muttergesellschaft  für  ihre  Tochtergesellschaften,  wodurch  diese  die  Fahrzeuge,  die  sie


überführen, mit Kraftstoff betanken können, als von der Mehrwertsteuer befreite Gewährung


eines Kredits im Sinne dieser Bestimmung eingestuft werden kann.


Unterschriften


*      Verfahrenssprache: Polnisch.
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Oberste Finanzbehörden 
der Länder 
 
nachrichtlich: 
 
Vertretungen der Länder 
beim Bund 
    


Verteiler U 1 und U 2  


BETREFF  Umsatzsteuerliche Behandlung von Kraftstofflieferungen im Kfz-Leasingbereich 
BEZUG Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 6. Februar 2003 


- Rs. C-185/01, Auto Lease Holland - 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 10. April 2003 
- V R 26/00 - 
 


GZ  IV B 7 - S 7100 - 125/04 (bei Antwort bitte angeben) 
  


Zur umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung der Leistungsbeziehungen bei Kraftstofflieferungen 
an Kraftfahrzeug-Leasingnehmer für Rechnung des Leasinggebers hat der EuGH aufgrund 
des Vorabentscheidungsersuchens des BFH vom 22. Februar 2001 mit Urteil vom 
6. Februar 2003 - Rs. C-185/01, Auto Lease Holland - (BStBl II 2004 S. …) Stellung 
genommen. Daraufhin ist das BFH-Urteil vom 10. April 2003 - V R 26/00 - (BStBl II 2004 
S. …) ergangen1. In dem zugrunde liegenden Fall hatten der Leasinggeber und der Leasing-
nehmer neben dem Leasingvertrag für das Kraftfahrzeug eine „Übereinkunft über Kraftstoff-
verwaltung“ getroffen. Der Leasingnehmer erwarb damit das Recht, im Namen und für Rech-
nung des Leasinggebers Kraftstoff zu tanken und vereinzelt Ölprodukte zu kaufen. Hierzu 
erhielt der Leasingnehmer einen so genannten ALH-Pass sowie eine Tankkreditkarte, die den 
Leasinggeber als Kunden des Kreditkartenunternehmens auswies. Der Leasinggeber erhielt 
vom Leasingnehmer monatlich 1/12 der voraussichtlichen Kraftstoffkosten. Am Jahresende 
wurde nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet.  
 
Sowohl der EuGH als auch der BFH verneinten eine Lieferung von Kraftstoff von der 
Mineralölgesellschaft an den Leasinggeber. Vielmehr sei diese von der Mineralölgesellschaft  


                                                 
1 Anm. Die Urteile werden zeitgleich mit diesem BMF-Schreiben im BStBl Teil II veröffentlicht. 
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Seite 2  direkt an den Leasingnehmer bewirkt worden. Die zwischen Leasinggeber und Leasingneh-


mer abgeschlossene „Vereinbarung über Kraftstoffverwaltung“ wurde als Vertrag über die 
Finanzierung von Treibstoff angesehen. 
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt Folgendes: 
 
1. Liefergeschäfte zwischen Mineralölgesellschaft, Leasinggeber und Leasingnehmer 
 
Bei Lieferbeziehungen Mineralölgesellschaft an Leasinggeber und Leasinggeber an Leasing-
nehmer handelt es sich um Liefergeschäfte, bei denen die Leistungsbeziehungen zwischen 
Mineralölgesellschaft und Leasinggeber einerseits sowie Leasinggeber und Leasingnehmer 
andererseits gesondert zu beurteilen sind, wenn die folgenden Voraussetzungen insgesamt 
erfüllt sind: 
 


- Der Leasinggeber und der Leasingnehmer treffen keine gesonderte Vereinbarung über 
die Verwaltung von Kraftstoff oder regeln nicht sonstige vertragliche Beziehungen 
über eine Kreditgewährung beim Bezug von Mineralölprodukten. 


- Der Leasingnehmer betankt das Fahrzeug für den beteiligten Tankstellenbetreiber er-
kennbar im Namen und für Rechnung des Leasinggebers. Diese Voraussetzung kann 
durch den Einsatz einer entsprechend bedruckten Tankkreditkarte erfüllt werden. 


- Der Leasinggeber hat von seiner Berechtigung, die Betankung in seinem Namen und 
für seine Rechnung - z.B. durch Sperrung der Tankkreditkarte - zu untersagen, keinen 
Gebrauch gemacht. 


- Das Entgelt für den Kraftstoff wird auf jeder Lieferstufe zwischen den beteiligten 
Parteien gesondert vereinbart. Jeder Lieferer trägt auf seiner Lieferstufe das Risiko des 
Zahlungsausfalls. 


- Bei Leistungsstörungen (z.B. in Gestalt einer Motorschädigung durch den getankten 
Kraftstoff) sind eventuelle Schadenersatzansprüche des Leasingnehmers gegenüber 
dem Leasinggeber und Ansprüche des Leasinggebers gegenüber der Mineralölgesell-
schaft geltend zu machen. 


 
Die Lieferung des Kraftstoffs vom Leasinggeber an den Leasingnehmer ist keine unselb-
ständige Nebenleistung zur Leasingleistung. Die Lieferung des Kraftstoffs besitzt für den 
Leasingnehmer einen eigenen wirtschaftlichen Zweck, nämlich das Kraftfahrzeug auch 
tatsächlich im Straßenverkehr betreiben zu können. 
 
Die Lieferung der Mineralölgesellschaft an den Leasinggeber wird am Ort der Tankstelle 
ausgeführt. Ort der Lieferung des Leasinggebers an den Leasingnehmer ist ebenfalls die 
Tankstelle (§ 3 Abs. 7 Satz 1 UStG). 
 







 
Seite 3  2. Finanzierungsgeschäft zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer mit Kraftstoff-


lieferungen von der Mineralölgesellschaft an den Leasingnehmer 
 
Finanzierungsgeschäfte zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer mit Lieferbeziehungen 
zwischen Mineralölgesellschaft und Leasingnehmer sind dann anzunehmen, wenn eine der 
unter Tz. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt ist. Insbesondere beim Vorliegen einer 
der nachfolgenden Voraussetzungen liegen ein Finanzierungsgeschäft zwischen Leasinggeber 
und Leasingnehmer sowie eine Kraftstofflieferung der Mineralölgesellschaft an den Leasing-
nehmer vor: 
 


- Der Leasinggeber und der Leasingnehmer treffen eine Vereinbarung über die Verwal-
tung von Kraftstoff oder gehen sonstige vertragliche Beziehungen über eine Kreditge-
währung beim Bezug von Mineralölprodukten ein. 


- Der Leasingnehmer betankt das Fahrzeug im eigenen Namen und/oder für eigene 
Rechnung. Dies ist insbesondere zu vermuten, wenn die Bezahlung ohne den Einsatz 
der Tankkreditkarte erfolgt. 


- Der Leasingnehmer nimmt die Betankung im eigenen Namen vor und lässt sich die 
verauslagten Beträge später vom Leasinggeber erstatten. 


 
3. Übergangsregelung 
 
Für Kraftstofflieferungen, die vor dem 1. Januar 2005 erbracht werden, wird es nicht bean-
standet, wenn ein Finanzierungsgeschäft zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer mit 
Kraftstofflieferungen von der Mineralölgesellschaft an den Leasingnehmer (vgl. oben Tz. 2) 
wie Liefergeschäfte zwischen Mineralölgesellschaft, Leasinggeber und Leasingnehmer 
(vgl. oben Tz. 1) behandelt wird. Insoweit kommen § 14 Abs. 3 UStG (bis 31. Dezember 
2003) und § 14c Abs. 2 UStG nicht zur Anwendung. Weiter wird nicht beanstandet, wenn vor 
dem 1. Januar 2005 erbrachte Kraftstofflieferungen als unselbständige Nebenleistung zur 
Leasingleistung behandelt werden. Der Vorsteuerabzug des Leasinggebers bzw. des Leasing-
nehmers aus den Rechnungen über die Lieferung des Kraftstoffs wird bei Vorliegen der 
sonstigen Voraussetzungen des § 15 UStG nicht beanstandet. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
Müller-Gatermann 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 19.12.2018, I R 1/17


ECLI:DE:BFH:2018:U.191218.IR1.17.0


Keine Änderung des Antrags nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006


Leitsätze


Die nachträgliche Änderung eines nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 gestellten Antrags ist unzulässig.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 13. Dezember 2016  6 K 6243/14
aufgehoben.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Der Geschäftsbetrieb der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin), einer GmbH & Co. KG, bestand u.a. in der
Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb von ... unter den Marken der A, USA. Die Klägerin war als Kommanditistin
mit einem Anteil von 21,2 % am Gesellschaftsvermögen der B GmbH & Co. KG (KG) beteiligt.


2 Mit notariellem Vertrag vom 1. August 2007 brachte die Klägerin den auf C bezogenen Teil ihres Geschäftsbetriebs
einschließlich ihres Kommanditanteils an der KG gegen Gewährung neuer Aktien zum gemeinen Wert in die D AG
(AG), die Rechtsvorgängerin der Beigeladenen, ein. Dabei wurde vereinbart, dass die Einbringung wirtschaftlich und
im Hinblick auf die eingebrachte Kommanditbeteiligung an der KG auch steuerlich mit Rückwirkung zum
31. Dezember 2006, 24 Uhr ("Stichtag") erfolgen sollte.


3 Die AG setzte die übernommenen Wirtschaftsgüter in ihrer Bilanz auf den 31. Dezember 2006 mit dem gemeinen
Wert an und berücksichtigte die übernommene Beteiligung auch in ihren Steuererklärungen für 2006 (Streitjahr).


4 Die KG erklärte in der Feststellungserklärung 2006 zunächst keinen Veräußerungsgewinn für die Klägerin. Das
seinerzeit zuständige Finanzamt folgte dem mit einem unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 der
Abgabenordnung --AO--) stehenden Bescheid über die einheitliche und gesonderte Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen.


5 Die KG ist im Februar 2009 liquidationslos erloschen; ihr Vermögen ist auf die AG übergegangen. Unmittelbar vor
Beginn einer Außenprüfung bei der KG gab die AG am 2. April 2009 eine geänderte Feststellungserklärung der KG für
das Streitjahr ab, in der sie für die Klägerin nunmehr einen Veräußerungsgewinn infolge der Einbringung des
Kommanditanteils an der KG in Höhe von ... EUR nacherklärte. Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt
--FA--) folgte dem in einem am 14. Mai 2009 erlassenen und nach § 164 Abs. 2 AO geänderten Feststellungsbescheid
2006.


6 Dagegen legte die AG Einspruch ein, mit dem sie die Berücksichtigung der sich aus dem Veräußerungsgewinn
ergebenden Gewerbesteuer als Betriebsausgabe begehrte. Außerdem legte auch die Klägerin Einspruch ein, mit dem
sie sich u.a. gegen die Einbeziehung des Veräußerungsgewinns im Streitjahr wandte. Der steuerliche
Übertragungsstichtag sei nachträglich vom 31. Dezember 2006 auf den 1. Januar 2007 geändert worden. Mit
Schreiben vom 10. Mai 2010 an das für sie zuständige Finanzamt hatte die AG insoweit beantragt, den steuerlichen
Übertragungsstichtag auf den 1. Januar 2007 zurückzubeziehen. Die Klägerin hatte einen gleich lautenden Antrag
gestellt.


7 Das FA hat auch nach Erlass weiterer Änderungsbescheide (zuletzt vom 2. Mai 2013) an seiner Auffassung
festgehalten und den Einspruch mit Bescheid vom 18. November 2014 als unbegründet zurückgewiesen, da der
Veräußerungsgewinn der Klägerin trotz der zwischenzeitlich gestellten Anträge im Streitjahr zu erfassen sei.


8 Die Klage hatte bezogen auf das Streitjahr Erfolg (Finanzgericht --FG-- Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13. Dezember
2016  6 K 6243/14, Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2017, 441).
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9 Dagegen richtet sich die Revision des FA. Es beantragt, das Urteil des FG Berlin-Brandenburg vom 13. Dezember
2016  6 K 6243/14 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


10 Die Klägerin beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Revision ist begründet, sie führt zur Aufhebung des FG-Urteils und zur Klageabweisung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die AG ihr zunächst auf den
31. Dezember 2006 ausgeübtes Antragsrecht nach § 20 Abs. 5 Satz 1 des Umwandlungssteuergesetzes 2006
(UmwStG 2006) nachträglich auf den 1. Januar 2007 ändern konnte; eine solche nachträgliche Änderung ist
unzulässig.


12 1. Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil in eine Kapitalgesellschaft oder eine
Genossenschaft (übernehmende Gesellschaft) eingebracht und erhält der Einbringende dafür neue Anteile an der
Gesellschaft (Sacheinlage), gelten nach § 20 Abs. 1 UmwStG 2006 für die Bewertung des eingebrachten
Betriebsvermögens und der neuen Gesellschaftsanteile die nachfolgenden Absätze. Nach § 20 Abs. 2 Satz 1
UmwStG 2006 hat die übernehmende Gesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen mit dem gemeinen Wert
anzusetzen; für die Bewertung von Pensionsrückstellungen gilt § 6a des Einkommensteuergesetzes (EStG). Lediglich
auf Antrag und unter weiteren Voraussetzungen kann nach § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 2006 das übernommene
Betriebsvermögen abweichend von Satz 1 einheitlich mit dem Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens jedoch
mit dem Wert i.S. des Satzes 1, angesetzt werden. Zwischen den Beteiligten steht insoweit nicht im Streit, dass die
Klägerin mit dem notariellem Einbringungsvertrag vom 1. August 2007 in Form des vertragsgegenständlichen Teils
ihres Geschäftsbetriebs einschließlich ihres Kommanditanteils an der KG i.S. des § 20 Abs. 1 UmwStG 2006 einen
Teilbetrieb bzw. Mitunternehmeranteil gegen Gewährung neuer Aktien in die AG eingebracht hat und diese
Einbringung nach § 20 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 zum gemeinen Wert erfolgt ist. Auch über die Höhe des dabei
entstandenen Veräußerungsgewinns besteht zwischen den Beteiligten kein Streit mehr. Der Senat sieht insoweit von
weiteren Ausführungen ab.


13 2. Das Einkommen und das Vermögen des Einbringenden und der übernehmenden Gesellschaft sind auf Antrag nach
§ 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 so zu ermitteln, als ob das eingebrachte Betriebsvermögen mit Ablauf des
steuerlichen Übertragungsstichtags (Abs. 6) auf die Übernehmerin übergegangen wäre. Nach § 20 Abs. 6 Satz 3
UmwStG 2006 darf dabei die Einbringung im hier relevanten Fall der Sacheinlage im Wege der Einzelrechtsnachfolge
auf einen Tag zurückbezogen werden, der höchstens acht Monate vor dem Tag des Abschlusses des
Einbringungsvertrags liegt und höchstens acht Monate vor dem Zeitpunkt liegt, an dem das eingebrachte
Betriebsvermögen auf die übernehmende Gesellschaft übergeht.


14 3. Der Antrag auf Rückbeziehung einer Einbringung nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 ist von der
übernehmenden Gesellschaft, hier der AG, bei dem für sie zuständigen Finanzamt zu stellen. Dies ergibt sich zwar
nicht unmittelbar aus dem Gesetzeswortlaut, es folgt aber mit der ganz herrschenden Meinung daraus, dass die
übernehmende Gesellschaft über den Wertansatz der übertragenen Wirtschaftsgüter entscheidet und diese
Entscheidung notwendigerweise auf einen bestimmten Bewertungszeitpunkt zu beziehen ist (vgl. Herlinghaus in
Rödder/ Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 2. Aufl., § 20 Rz 225; Widmann in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht,
§ 20 UmwStG Rz R 276; Menner in Haritz/Menner, Umwandlungssteuergesetz, 4. Aufl., § 20 Rz 598 f.; Patt in
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 20 UmwStG Rz 304 f.; Schmitt in Schmitt/ Hörtnagl/Stratz,
Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 8. Aufl., § 20 UmwStG Rz 258; alle m.w.N.).


15 4. Der Antrag nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 ist gesetzlich nicht befristet und kann folglich noch bis zur
Beendigung der letzten Tatsacheninstanz gestellt werden, in welcher über die Besteuerung des Vermögensübergangs
entschieden wird (Pyszka, Deutsches Steuerrecht 2013, 1005, 1007; Menner, a.a.O., § 20 Rz 600; Widmann, a.a.O.,
§ 20 UmwStG Rz 605; Herlinghaus, a.a.O., § 20 Rz 225). Aus § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 ergibt sich insoweit
--anders als etwa aus § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006-- nicht, dass der Antrag nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG
2006 spätestens im Zeitpunkt der Einreichung der Steuerbilanz zu stellen wäre (so aber Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen vom 11. November 2011, BStBl I 2011, 1314, Rz 20.14; Patt, a.a.O., § 20 UmwStG
Rz 305; Blümich/Nitzschke, § 20 UmwStG 2006 Rz 109); mangels einer entsprechenden gesetzlichen Anordnung
scheidet die Annahme einer Ausschlussfrist aus (ebenso bereits Urteil des FG München vom 18. Dezember
2012  13 K 875/10, EFG 2013, 896). Das Gesetz verlangt insoweit ferner keine bestimmte Antragsform, so dass der
Antrag auch konkludent (etwa durch rückwirkenden Ertrags- und/oder Vermögensansatz in der Steuererklärung)
gestellt werden kann (Urteil des FG Hamburg vom 30. Mai 2002 VI 55/01, EFG 2002, 1318; Widmann, a.a.O., § 20
UmwStG Rz R 281; Patt, a.a.O., § 20 UmwStG Rz 305; Schmitt, a.a.O., § 20 UmwStG Rz 260; Herlinghaus, a.a.O.,
§ 20 Rz 225).


16 5. Ausgehend von diesen Grundsätzen ist es revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dass das FG keinen wirksamen
Antrag der übernehmenden AG nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 darin gesehen hat, dass diese als
Rechtsnachfolgerin der eingebrachten Gesellschaft am 2. April 2009 eine das Streitjahr betreffende geänderte
Feststellungserklärung für die einbringende Klägerin abgegeben und darin einen Veräußerungsgewinn nacherklärt
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hat. Dies folgt daraus, dass insoweit keine eigene Willenserklärung der AG vorliegt. Indessen hat aber die AG die
übernommenen Wirtschaftsgüter in ihrer eigenen Bilanz auf den 31. Dezember 2006 mit dem gemeinen Wert
angesetzt und die übernommene Beteiligung auch in ihren Steuererklärungen für das Streitjahr berücksichtigt. Sie hat
damit nicht nur das Bewertungswahlrecht nach § 20 Abs. 2 UmwStG 2006 ausgeübt, sondern zugleich konkludent
einen Antrag nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 gestellt.


17 6. Anders als das FG meint, konnte die AG ihren bereits nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 gestellten Antrag
nicht mehr nachträglich durch Schreiben vom 10. Mai 2010 ändern. Eine solche nachträgliche Änderung ist
unzulässig (ebenso Schmitt, a.a.O., § 20 UmwStG Rz 259; Patt, a.a.O., § 20 UmwStG Rz 305a; Herlinghaus, a.a.O.,
§ 20 Rz 225 a.E.; Hruschka/Hellmann in Haase/Hruschka, UmwStG, 2. Aufl., § 20 Rz 222; a.A. Widmann, a.a.O., § 20
Rz R 302 a.E.).


18 a) Ob sich dies bereits daraus ergibt, dass nach dem Wortlaut des § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 auf Antrag das
Einkommen und das Vermögen des Einbringenden und der übernehmenden Gesellschaft so zu ermitteln "sind", als
ob das eingebrachte Betriebsvermögen mit Ablauf des steuerlichen Übertragungsstichtags (Abs. 6) auf die
Übernehmerin übergegangen wäre (zweifelnd Herlinghaus, a.a.O., § 20 Rz 225), kann der Senat offen lassen.


19 b) Jedenfalls ist bei der Auslegung des § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 zu beachten, dass der dort genannte Antrag
nicht lediglich die Rechtsfolgen eines einmal realisierten Lebenssachverhalts regelt, sondern (auch) den der
Einbringungsbesteuerung zugrunde liegenden Lebenssachverhalt bestimmt. Dies schließt die Änderung des einmal
ausgeübten Antrags aus.


20 aa) Mit Senatsurteil vom 9. April 1981 I R 191/77 (BFHE 133, 278, BStBl II 1981, 620) hat der Senat zum
Bewertungswahlrecht nach § 17 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 1969 entschieden, dass dieses einer nachträglichen
Änderung nicht zugänglich ist, weil die entsprechende Änderung darauf hinauslaufe, den im Zeitpunkt der Einbringung
für die Bilanzierung maßgeblichen Sachverhalt rückwirkend zu ändern. Eine derartige rückwirkende
Sachverhaltsgestaltung sei bereits durch das Senatsurteil vom 15. Juli 1976 I R 17/74 (BFHE 119, 285, BStBl II 1976,
748), das ebenfalls einen Einbringungsfall betraf, versagt worden, weil insoweit aufgrund der Veränderung des
zugrunde liegenden Sachverhalts keine Bilanzänderung i.S. des § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG vorliege.


21 bb) Die vorgenannten Erwägungen treffen auf das Antragsrecht nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 in gleicher
Weise zu, weil durch den Antrag ebenfalls nicht nur die Rechtsfolgenseite betroffen ist, sondern der Zeitpunkt der
Veräußerung bestimmt und damit auf den Besteuerungssachverhalt selbst eingewirkt wird. Durch den Antrag nach
§ 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 wird festgelegt, zu welchem Zeitpunkt und zu welchem dann maßgeblichen Wert
sich ein Einbringungsvorgang vollzieht und die damit verbundenen steuerrechtlichen Folgen eintreten (vgl. Schmitt,
a.a.O., § 20 UmwStG Rz 259). Eine nachträgliche Einwirkung auf den hiermit verbundenen Steueranspruch ist der
übernehmenden Gesellschaft verwehrt.


22 c) Dem vorgenannten Auslegungsergebnis entspricht auch der mit § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 verfolgte
Vereinfachungszweck. Das Antragsrecht in § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 geht auf § 17 Abs. 7 UmwStG 1969
zurück, durch den aus Vereinfachungsgründen für Umwandlungen aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften die
Möglichkeit eröffnet werden sollte, den Vermögensübergang, der erst mit der Eintragung in das Handelsregister
eintritt, auf den Stichtag zurückzubeziehen, für den die Umwandlungsbilanz aufgestellt wird (vgl. BTDrucks V/4245,
S. 6). Im Rahmen der Beratungen eines Gesetzes zur Änderung des Umwandlungssteuerrechts ist diese
Vereinfachung auch auf die Fälle der Sacheinlage im Wege der Einzelrechtsnachfolge ausgedehnt worden (vgl.
BTDrucks 12/7945, S. 25 und S. 65). Die intendierte Vereinfachung wird dadurch erreicht, dass der Steuerpflichtige
einen entsprechenden Rückbeziehungsantrag stellen kann. Hingegen widerspricht es gerade dem Gedanken einer
Vereinfachung, wenn ein einmal gestellter Antrag --ggf. wiederholt-- wieder geändert werden könnte.


23 d) Nichts anderes ergibt sich zudem aus der vom FG in Bezug genommenen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
(BFH) zu § 34 Abs. 3 EStG. Danach unterliegt zwar die Ausübung des dortigen Wahlrechts keiner zeitlichen
Begrenzung und ist eine Änderung grundsätzlich möglich, solange der entsprechende Steuerbescheid nicht formell
und materiell bestandskräftig ist (BFH-Urteil vom 9. Dezember 2015 X R 56/13, BFHE 252, 241, BStBl II 2016, 967).
Indessen unterscheidet sich das Antragsrecht nach § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG 2006 in entscheidungserheblicher
Weise vom vorgenannten Wahlrecht, weil nach den vorstehenden Ausführungen der Antrag nach § 20 Abs. 5 Satz 1
UmwStG 2006 bezogen auf den Zeitpunkt der Entstehung des Veräußerungsgewinns sachverhaltsändernde Wirkung
hat. Indem das Gesetz an den Antrag des übernehmenden Rechtsträgers die Folge der zeitlichen Entstehung des
Veräußerungsgewinns knüpft, macht es zudem deutlich, dass der Antrag mit seiner Verwirklichung grundsätzlich
irreversibel sein soll, auch wenn dies im Gesetz nicht explizit, etwa durch die tatbestandliche Erwähnung der
Unwiderruflichkeit des Antrags, klargestellt wird (vgl. Senatsurteil vom 31. Mai 2005 I R 28/04, BFHE 209, 545, BStBl
II 2005, 643). Das gilt umso mehr, als sich durch die Antragstellung Folgewirkungen für den Einbringenden ergeben
(Patt, a.a.O., § 20 UmwStG Rz 305a; Herlinghaus, a.a.O., § 20 Rz 226; Hruschka/Hellmann, a.a.O., § 20 Rz 222).


24 7. Da das FG von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen ist, ist sein Urteil aufzuheben. Die Sache ist spruchreif,
die Klage ist abzuweisen.


25 8. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 17.1.2019, III R 35/17


ECLI:DE:BFH:2019:U.170119.IIIR35.17.0


Übergang eines Gewerbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft


Leitsätze


Überträgt eine AG ihr operatives Geschäft im Wege der Ausgliederung nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG auf eine KG, so geht
ein gewerbesteuerlicher Verlustvortrag der AG jedenfalls dann nicht auf die KG über, wenn sich die AG fortan nicht nur auf
die Verwaltung der Mitunternehmerstellung bei der KG beschränkt.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 30. Januar 2017  10 K 3703/14
insoweit aufgehoben, als es die gegen den Bescheid über die Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den
31. Dezember 2009 gerichtete Klage betrifft.
Insoweit wird die Klage abgewiesen.
Hinsichtlich der Klage gegen den Bescheid vom 14. Dezember 2012 über die Ablehnung einer Billigkeitsmaßnahme sowie
gegen die dazu ergangene Einspruchsentscheidung vom 22. Oktober 2014 wird die Sache an das Finanzgericht Baden-
Württemberg zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine GmbH, die aus der im Jahr 2000 gegründeten A
Aktiengesellschaft (AG) hervorgegangen ist. Die AG hatte sich insbesondere mit der Entwicklung von Hard- und
Software im Bereich der Netzwerksicherheit befasst. Durch Vertrag vom Dezember 2009 wurde die A GmbH & Co.
KG (KG) gegründet, deren alleinige Kommanditistin die AG war. Diese war auch Alleingesellschafterin der
Komplementär-GmbH, die am Vermögen der KG nicht beteiligt war.


2 Durch Vertrag vom 30. Dezember 2009 wurde der Geschäftsbetrieb der AG mit Wirkung zum 29. Dezember 2009
(24:00 Uhr) gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) auf die KG ausgegliedert. Die
Ausgliederung, die bis auf die von der AG gehaltenen Beteiligungen alle Aktiva und Passiva umfasste, wurde gemäß
§ 24 Abs. 2 Satz 2 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) zu Buchwerten vorgenommen. Der Kapitalanteil der
AG wurde erhöht. Im Betriebsvermögen der AG verblieben die Anteile an drei ausländischen
(Tochter-)Kapitalgesellschaften, an der KG sowie an der Komplementär-GmbH. Unternehmensgegenstand war
nunmehr die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen. Im Jahr 2011 wurde die AG
formwechselnd in die Klägerin umgewandelt, im Jahr 2013 wurde die Komplementär-GmbH auf die Klägerin
verschmolzen.


3 In der Gewerbesteuererklärung/Erklärung zur gesonderten Feststellung des Gewerbeverlustes für das Jahr 2009
(Streitjahr) begehrte die KG die Feststellung eines vortragsfähigen Gewerbeverlustes zum 31. Dezember 2009 von
9.048.896 EUR. Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) stellte den Gewerbeverlust zum
31. Dezember 2009 durch Bescheid vom 24. März 2011 zunächst in der beantragten Höhe fest. Darin enthalten war
ein Betrag von 9.039.441 EUR als "übernommener Gewerbeverlust". Der Bescheid stand unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 der Abgabenordnung --AO--).


4 Bei einer Außenprüfung, die in den Jahren 2011 und 2012 stattfand, erkannte der Prüfer den Gewerbeverlust dem
Grunde nach an. Die Veranlagungsstelle des FA folgte jedoch der Rechtsauffassung des Prüfers unter Hinweis auf
einen Erlass des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) vom 27. Januar 2012 (Az.
G 1427 - 26 - V B 4, Finanz-Rundschau --FR-- 2012, 238) nicht. Das FA erließ unter dem 14. Dezember 2012 einen
nach § 164 Abs. 2 AO geänderten Feststellungsbescheid, durch den es den vortragsfähigen Gewerbeverlust auf nur
9.455 EUR feststellte. Einen Antrag auf abweichende Verlustfeststellung aus Billigkeitsgründen (§ 163 AO) lehnte es
ab. Gegen den Feststellungbescheid und gegen den Ablehnungsbescheid wandte sich die KG mit Einsprüchen. Das
FA wies beide Rechtsbehelfe als unbegründet zurück (Einspruchsentscheidung vom 22. Oktober 2014).


5 Die anschließend erhobene Klage, mit der die Klägerin mit dem Hauptantrag die Feststellung eines vortragsfähigen
Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember 2009 in Höhe von 7.746.223 EUR begehrte, hatte Erfolg (Urteil vom
30. Januar 2017  10 K 3703/14, Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2017, 1604). Das Finanzgericht (FG) war
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der Ansicht, durch die Einbringung des Geschäftsbetriebs der AG in die KG sei die Unternehmeridentität gewahrt
worden. Auch die erforderliche Unternehmensidentität liege vor, weil der gesamte operative Geschäftsbetrieb
unverändert von der KG fortgeführt worden sei. Der Umstand, dass die einbringende Gesellschaft eine
Kapitalgesellschaft gewesen sei, ändere hieran nichts. Zwar sei die AG auch nach der Einbringung noch ein
Gewerbesteuersubjekt gewesen. Aus der Sicht der aufnehmenden Personengesellschaft spiele es jedoch keine Rolle,
dass auf der Ebene der Kapitalgesellschaft weiterhin ein Gewerbebetrieb anzunehmen gewesen sei. Aus der
steuerrechtlichen Behandlung des umgekehrten Falles --Einbringung des Betriebs einer Personengesellschaft in eine
Kapitalgesellschaft-- ergebe sich, dass das Merkmal der Unternehmensidentität sehr wohl bedeutsam sei. Darüber
hinaus gehe aus der Gesetzesbegründung zur Einführung des § 10a Satz 10 Halbsatz 2 des Gewerbesteuergesetzes
(GewStG) ein Vorrang des gewerbesteuerlichen Verlustabzugskonzepts bei Personengesellschaften hervor.


6 Mit dem Hilfsantrag, das FA zu verpflichten, den vortragsfähigen Gewerbeverlust aus Billigkeitsgründen auf
7.746.223 EUR festzustellen, befasste sich das FG nicht, da die Klägerin bereits mit dem Hauptantrag erfolgreich war.


7 Gegen das Urteil richtet sich die Revision des FA. Zur Begründung führt es aus, das FG habe nicht beachtet, dass bei
der Fortführung von gewerbesteuerlichen Verlustvorträgen zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften zu
differenzieren sei. Anders als bei einer Personengesellschaft gelte die Tätigkeit einer Kapitalgesellschaft in vollem
Umfang als Gewerbebetrieb. Das FG habe zu Unrecht die Gewerbebetriebe der AG und der KG vermischt. Bei einer
Kapitalgesellschaft sei es nicht möglich, gewerbesteuerrechtliche Verluste zusammen mit einer Sachgesamtheit
herauszulösen und auf eine andere Gesellschaft zu übertragen.


8 Das FA beantragt,


das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9 Die Klägerin beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


10 Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, aufgrund der Ausgliederung des gesamten operativen
Gewerbebetriebs seien sowohl das Erfordernis der Unternehmeridentität als auch das der Unternehmensidentität
erfüllt gewesen. Die Gewerbesteuer-Richtlinien (GewStR) 2009 gingen implizit von einem Fortbestand der
Unternehmensidentität bei der Einbringung des Betriebs einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft aus.
Die Gewerblichkeitsfiktion des § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG sei bei der AG zwar unabhängig von der ausgeübten
Tätigkeit erfüllt gewesen. Eine tätigkeitsunabhängige Betrachtung habe jedoch keine Bedeutung für den übertragenen
Geschäftsbetrieb, da dieser mit der Übertragung aus der Gewerblichkeitsfiktion herausgelöst werde. Der Einwand,
wonach die AG auch nach der Betriebsübertragung einen eigenen Gewerbebetrieb geführt habe, könne durch den
Hinweis darauf entkräftet werden, dass die Gefahr eines Verlustabzugs bei der AG dadurch ausgeschlossen gewesen
sei, dass der Abzug auf die KG übergegangen sei. Zu Recht sei das FG der Ansicht gewesen, die Frage der
Unternehmensidentität sei allein aus der Sicht der Personengesellschaft zu beurteilen. Insoweit stehe das Urteil in
Einklang mit der ganz herrschenden Meinung im steuerrechtlichen Schrifttum. Das Urteil des FG werde dem
Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer gerecht, dem zufolge eine vom vormaligen Unternehmensträger losgelöste
Beurteilung der Unternehmensidentität für den übertragenen Betrieb geboten sei. Zu Recht habe das FG einen
Vergleich zum umgekehrten Übertragungsweg angestellt, nämlich zur Übertragung von einer Personengesellschaft
auf eine Kapitalgesellschaft. In einem solchen Fall werde die Unternehmensidentität nach der Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs (BFH) nicht deshalb als entbehrlich angesehen, weil die übernehmende Kapitalgesellschaft
unabhängig von ihrer Tätigkeit als gewerblich gelte (BFH-Urteil vom 2. März 1983 I R 85/79, BFHE 138, 94, BStBl II
1983, 427). Auch habe das FG zutreffend auf die Gesetzesbegründung zu § 10a Satz 10 Halbsatz 2 GewStG
verwiesen.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Revision ist hinsichtlich der Klage gegen den Bescheid über die Feststellung des vortragsfähigen
Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember 2009 begründet. Sie führt insoweit zur Aufhebung des angefochtenen
Urteils und zur Klageabweisung. Das FG war zu Unrecht der Auffassung, dass der bei der AG vorhandene
gewerbesteuerliche Verlustvortrag durch die Einbringung des operativen Geschäfts in die KG auf diese übergegangen
ist. Hinsichtlich des Antrags auf abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen führt die Revision zur
Zurückverweisung der Streitsache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 und 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


12 1. Das FA konnte den Verlustfeststellungsbescheid auf den 31. Dezember 2009 vom 24. März 2011, der unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung stand (§ 164 AO), zu Lasten der Klägerin durch den Bescheid vom 14. Dezember 2012
gemäß § 164 Abs. 1 AO ändern, obwohl zu dem Zeitpunkt, als der ursprüngliche Bescheid erging, nach
Verwaltungsansicht ein Gewerbeverlust von einer Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft übergehen
konnte. Ein nach § 176 Abs. 2 AO beachtlicher Vertrauensschutz bestand nicht.
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13 a) Nach § 176 Abs. 2 AO darf bei der Aufhebung oder Änderung eines Steuerbescheids nicht zuungunsten des
Steuerpflichtigen berücksichtigt werden, dass eine allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung, einer
obersten Bundes- oder Landesbehörde von einem obersten Gerichtshof des Bundes als nicht mit dem geltenden
Recht in Einklang stehend bezeichnet worden ist.


14 b) Aufgrund der bis einschließlich 2008 geltenden GewStR 1998 war bei einer Einbringung des Betriebs einer
Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft der Übergang eines Gewerbeverlustes möglich (vgl. Abschn. 68
Abs. 4 Satz 6 i.V.m. Abs. 2 GewStR 1998). Die GewStR 2009 enthalten keine vergleichbare Regelung. Zunächst
bestanden nach Ansicht des Finanzministeriums NRW keine Bedenken, die früheren Grundsätze vorerst fortzuführen
(Erlass vom 11. Juni 2010 G 1310 - 10 - V B 1, FR 2010, 634, Buchst. h). Erst im Verwaltungserlass vom 27. Januar
2012 in FR 2012, 238 änderte das Finanzministerium NRW für Erhebungszeiträume ab 2009 seine Rechtsauffassung
und stellte klar, dass ein Übergang des Gewerbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft
nicht in Betracht komme.


15 c) Die Vorschrift des § 176 Abs. 2 AO ist im Streitfall schon deshalb nicht einschlägig, weil der Erlass des
Finanzministeriums NRW in FR 2010, 634 für die Finanzverwaltung des Landes Baden-Württemberg keine
Bindungswirkung entfalten konnte (vgl. BFH-Urteil vom 28. Oktober 1992 X R 117/89, BFHE 170, 11, BStBl II 1993,
261).


16 d) Darüber hinaus hängt die Anwendung des § 176 Abs. 2 AO auch davon ab, dass ein bestimmtes Rechtsproblem
nach der (zeitlich vorausgegangenen) allgemeinen Verwaltungsvorschrift auf andere (für den Steuerpflichtigen
günstigere) Weise zu lösen ist als nach der (späteren) Gerichtsentscheidung (BFH-Urteile vom 28. September 1987
VIII R 154/86, BFHE 151, 107, BStBl II 1988, 40, und in BFHE 170, 11, BStBl II 1993, 261). Im Streitfall lag das BFH-
Urteil vom 29. Oktober 1986 I R 318-319/83 (BFHE 148, 158, BStBl II 1987, 310), aus dem sich mittelbar ergab, dass
die frühere Verwaltungsmeinung zum Übergang eines Gewerbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft auf eine
Personengesellschaft in Ausgliederungsfällen unzutreffend war, jedoch zeitlich vor dem Erlass in FR 2010, 634, der
vorerst eine Fortgeltung der früheren Grundsätze anordnete. Aufgrund dieser zeitlichen Abfolge konnte kein
Vertrauensschutz zugunsten der Klägerin nach § 176 Abs. 2 AO entstehen (vgl. Senatsbeschluss vom 21. April 2005
III B 40/04, BFH/NV 2005, 1480).


17 2. Nach § 10a Satz 1 GewStG wird der maßgebende Gewerbeertrag bis zu einem Betrag in Höhe von 1 Mio. EUR um
die Fehlbeträge gekürzt, die sich bei der Ermittlung des maßgebenden Gewerbeertrags für die vorangegangenen
Erhebungszeiträume nach den Vorschriften der §§ 7 bis 10 ergeben haben, soweit die Fehlbeträge nicht bei der
Ermittlung des Gewerbeertrags für die vorangegangenen Erhebungszeiträume berücksichtigt worden sind. Der
1 Mio. EUR übersteigende maßgebende Gewerbeertrag ist nach § 10a Satz 2 GewStG bis zu 60 % um nicht
berücksichtigte Fehlbeträge der vorangegangenen Erhebungszeiträume zu kürzen. Die Höhe der vortragsfähigen
Fehlbeträge ist gesondert festzustellen (§ 10a Satz 6 GewStG).


18 3. Die Geltendmachung eines Gewerbeverlustes setzt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung sowohl die
Unternehmensidentität als auch die Unternehmeridentität voraus.


19 a) Der Begriff der Unternehmensidentität besagt, dass der im Kürzungsjahr bestehende Gewerbebetrieb identisch
sein muss mit dem Gewerbebetrieb, der im Verlustentstehungsjahr bestanden hat (BFH-Urteile vom 28. April 1977
IV R 165/76, BFHE 122, 307, BStBl II 1977, 666; vom 12. Januar 1983 IV R 177/80, BFHE 138, 90, BStBl II 1983,
425; vom 11. Oktober 2012 IV R 38/09, BFHE 240, 90, BStBl II 2013, 958; vom 7. September 2016 IV R 31/13, BFHE
255, 266, BStBl II 2017, 482, und vom 4. Mai 2017 IV R 2/14, BFHE 258, 470, BStBl II 2017, 1138; Güroff in
Glanegger/Güroff, 9. Aufl., § 10a Rz 10 ff.; Blümich/Drüen, § 10a GewStG Rz 45 ff.). Dieses Merkmal ergibt sich aus
dem Charakter der Gewerbesteuer als Objektsteuer (z.B. BFH-Urteil in BFHE 122, 307, BStBl II 1977, 666), der es im
Gewerbesteuerrecht nicht zulässt, dass Verluste des einen Gewerbebetriebs i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG bei einem
anderen solchen Gewerbebetrieb berücksichtigt werden (Senatsurteil vom 23. Februar 2017 III R 35/14, BFHE 257,
20, BStBl II 2017, 757).


20 Bei einer Personengesellschaft ist darauf abzustellen, ob die tatsächlich ausgeübte gewerbliche Betätigung (§ 2
Abs. 1 Satz 2 GewStG i.V.m. § 15 Abs. 2 und Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes) die gleiche geblieben ist (BFH-
Urteil in BFHE 258, 470, BStBl II 2017, 1138, Rz 34). Bei einer Kapitalgesellschaft, die eine betriebliche Einheit auf
einen anderen Rechtsträger überträgt, stellt sich das Problem der Unternehmensidentität nicht, weil deren Tätigkeit
nach § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG stets und in vollem Umfang als Gewerbebetrieb gilt (BFH-Urteil in BFHE 148, 158,
BStBl II 1987, 310; BFH-Beschluss vom 26. Februar 2014 I R 59/12, BFHE 246, 27, BStBl II 2014, 1016, Rz 35, und
BFH-Urteil in BFHE 258, 470, BStBl II 2017, 1138, Rz 31). Eine Änderung der wirtschaftlichen Betätigung einer
Kapitalgesellschaft berührt die Unternehmensidentität nicht.


21 b) Als weitere Voraussetzung für einen Verlustabzug nach § 10a GewStG muss hinzukommen, dass der
Gewerbetreibende den Verlust in eigener Person erlitten hat (Unternehmeridentität). Bei einem Unternehmerwechsel
entfällt der Verlustabzug (§ 10a Satz 8 GewStG i.V.m. § 2 Abs. 5 GewStG). Bei Personengesellschaften hängt die
Unternehmeridentität von der Identität der Gesellschafter ab, so beim Gesellschafterwechsel (vgl. BFH-Urteil vom
24. April 2014 IV R 34/10, BFHE 245, 253, BStBl II 2017, 233). Bei einer Kapitalgesellschaft ist die
Unternehmeridentität gewahrt, wenn sie trotz eines Umwandlungsvorgangs ihre rechtliche Identität bewahrt hat.
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22 4. Entgegen der Rechtsansicht des FG und der Klägerin war eine Übernahme des bei der AG entstandenen
Gewerbeverlustes durch die KG nicht möglich.


23 a) Die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der KG begehrt die Berücksichtigung des Gewerbeverlustes, der bis zur
Ausgliederung bei der AG angefallen war. Nach § 18 Abs. 1 Satz 2 UmwStG kann der maßgebende Gewerbeertrag
der übernehmenden Personengesellschaft oder natürlichen Person nicht um Fehlbeträge der übertragenden
Körperschaft i.S. des § 10a GewStG gekürzt werden. Die Vorschrift des § 18 UmwStG betrifft den
Vermögensübergang durch Verschmelzung, Auf- oder Abspaltung sowie den Formwechsel von einer Körperschaft auf
eine Personengesellschaft oder natürliche Person (Schmitt in Schmitt/Hörtnagl/Stratz, Umwandlungsgesetz,
Umwandlungssteuergesetz, 8. Aufl., § 18 UmwStG Rz 7). Im Fall der Abspaltung auf eine Personengesellschaft
(§ 123 Abs. 2 UmwG) mindern sich verbleibende Verlustvorträge der übertragenden Körperschaft in dem Verhältnis, in
dem bei Zugrundelegung des gemeinen Werts das Vermögen auf eine andere Körperschaft übergeht (§ 18 Abs. 1
Satz 1, § 16 i.V.m. § 15 Abs. 3 UmwStG). Die genannten Vorschriften sind auf eine Ausgliederung i.S. des § 123
Abs. 3 Nr. 1 UmwG, wie sie im Streitfall zu beurteilen ist, jedoch nicht anwendbar (§ 1 Abs. 1 Satz 2 UmwStG). Es
fehlt an einer spezialgesetzlichen Regelung, die den Übergang eines Gewerbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft
auf eine übernehmende Personengesellschaft anlässlich einer Ausgliederung verbietet oder gestattet.


24 b) Aus den allgemeinen Rechtsgrundsätzen über den gewerbesteuerrechtlichen Verlustübergang bei Unternehmens-
und Unternehmeridentität ergeben sich keine für die Klägerin günstigen Rechtsfolgen.


25 aa) Diese Grundsätze sind im Streitfall nicht einschlägig, da der Rechtsträger, bei dem der Gewerbeverlust
entstanden war (AG), auch nach der Ausgliederung noch existierte und der vor der Übertragung bestehende Betrieb
der AG aufgrund der Gewerblichkeitsfiktion des § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG identisch war mit dem nach der
Übertragung noch vorhandenen Betrieb; dies gilt ungeachtet dessen, dass sich die AG nach der Übertragung auf eine
Holding-Funktion beschränkte. In einem derartigen Fall stellt sich die Frage des Übergangs eines Gewerbeverlustes
nicht. Der Streitfall ist --entgegen der Rechtsauffassung der Klägerin und des FG-- nicht mit Fällen vergleichbar, in
denen ein Betrieb durch einen Umwandlungsvorgang von einer Personengesellschaft auf eine Kapitalgesellschaft
übergeht und die Personengesellschaft dadurch ihre rechtliche Existenz verliert. Die vom FG und von der Klägerin in
diesem Zusammenhang zitierten Urteile des BFH in BFHE 138, 94, BStBl II 1983, 427 und des FG Düsseldorf vom
28. Oktober 2010  11 K 3637/09 F (EFG 2011, 477) sind nicht einschlägig.


26 bb) Der Einwand der Klägerin, die Frage der Unternehmer- und Unternehmensidentität sei nicht aus der Sicht der AG,
sondern allein aus der Sicht der KG zu beurteilen ("Vorrang des Personengesellschaftskonzepts"), zielt darauf, den
Umstand, dass die AG weiterhin existierte und Inhaberin eines stehenden Gewerbebetriebs i.S. des § 2 Abs. 1 und
Abs. 2 GewStG war, zu negieren. Dies ist indessen nicht möglich (i.E. ebenso Rasche in
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 2. Aufl., § 24 Rz 127; Schmitt in Schmitt/Hörtnagl/Stratz, a.a.O., § 24
UmwStG Rz 262, 263; Jäschke in Lademann, EStG, § 24 UmwStG Rz 54; a.A. Fuhrmann in Widmann/Mayer,
Umwandlungsrecht, § 24 UmwStG Rz 2185; Kleinheisterkamp in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 10a
Rz 41, 66; Suchanek/Hesse in Wendt/ Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, § 10a Rz 91; Suchanek, FR 2012,
296; Ley, Kölner Steuerdialog 2013, 18466).


27 cc) Ob ausnahmsweise ein Verlustübergang in Betracht kommt, wenn ein Gewerbebetrieb im Ganzen im Wege der
Ausgliederung von einer Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft übergeht und die Kapitalgesellschaft sich
fortan auf die Verwaltung der Mitunternehmerstellung bei der Personengesellschaft beschränkt, braucht der Senat
nicht zu entscheiden. Für eine derartige Konstellation wird die Auffassung vertreten, dass ein Verlustvortrag auf die
übernehmende Personengesellschaft übergeht (Patt in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 24
UmwStG Rz 212; Mutscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 24 UmwStG Rz 253). Im Streitfall ging
jedoch nicht der Betrieb der AG im Ganzen auf die KG über, vielmehr verblieben neben dem Kommanditanteil und der
Beteiligung an der Komplementär-GmbH auch die drei Beteiligungen an den Tochter-Kapitalgesellschaften im
Betriebsvermögen der AG. Der Ausnahmefall, für den die genannten Autoren einen Verlustübergang befürworten,
liegt somit nicht vor.


28 c) Der Hinweis der Klägerin auf die Gesetzesbegründung zur Anfügung des § 10a Satz 10 Halbsatz 2 GewStG durch
das Jahressteuergesetz 2009 vom 19. Dezember 2008 (BGBl I 2008, 2794) führt zu keinem anderen Ergebnis.


29 Nach den Intentionen des Gesetzgebers (vgl. BTDrucks 16/11108, S. 30) sollte Gestaltungen entgegengewirkt
werden, mit denen die Folgen eines Gesellschafterwechsels bei einer Kapitalgesellschaft für einen bei der
Gesellschaft vorhandenen gewerbesteuerlichen Verlustvortrag vermieden werden sollten (vgl. Behrendt/Arjes/Nogens,
Betriebs-Berater 2008, 367). Nach früherer Verwaltungsansicht war, wie oben ausgeführt, der Übergang eines
Gewerbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft möglich. Von diesem Verständnis ging
auch der Gesetzgeber aus, als er an § 10a Satz 10 GewStG einen Halbsatz anfügte. Unter Hinweis darauf und auf
Abschn. 68 Abs. 4 Satz 6 i.V.m. Abs. 2 GewStR 1998 wurde in der steuerrechtlichen Literatur die Meinung vertreten,
dass der Übergang eines Gewerbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft möglich sein
müsse (Beinert/Benecke, Die Unternehmensbesteuerung --Ubg-- 2009, 169, 172; Patt, Der Ertragsteuerberater 2010,
146; Schober, Anm. zu EFG 2017, 1604; Schöneborn, Neue Wirtschaftsbriefe 2011, 366, 367; Weber, Ubg 2010, 201,
204). Im Gesetzeswortlaut hat sich dieses Rechtsverständnis allerdings nicht niedergeschlagen. Die Vorschrift des
§ 10a Abs. 10 Halbsatz 2 GewStG hat keine konstitutive Wirkung dergestalt, dass sie den Übergang eines
gewerbesteuerrechtlichen Verlustvortrags von einer Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft möglich macht,
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der nach allgemeinen Grundsätzen nicht möglich ist. Die Gesetzesbegründung beruhte auf der damals
vorherrschenden, allerdings unzutreffenden Rechtsansicht.


30 5. Über die Klage gegen die Versagung einer Billigkeitsmaßnahme nach § 163 AO hat das FG --aus seiner Sicht
folgerichtig-- nicht entschieden, da es dem Hauptantrag stattgegeben hat. Es muss sich nunmehr, nachdem die Klage
im Hauptantrag abgewiesen wird, mit dem Hilfsantrag befassen. Zu diesem Zweck wird die Sache an das FG
zurückverwiesen.


31 6. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 8.11.2016, I R 35/15


ECLI:DE:BFH:2016:U.081116.IR35.15.0


Keine teleologische Reduktion des § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG -  Abzinsung von Rückstellungen für Nachsorgeverpflichtungen -
Herstellungskosten nach Fertigstellung eines Wirtschaftsguts - Gegenstand des Klagebegehrens -
Körperschaftsteuerbescheid als Grundlagenbescheid für die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen gemäß §
36 Abs. 7 KStG


Leitsätze


1. Das Passivierungsverbot des § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG erfasst auch in künftigen Wirtschaftsjahren als Anschaffungs- oder
Herstellungskosten eines Wirtschaftsgutes zu aktivierende Aufwendungen, die zu keinem Ertrag mehr führen können.
2. Ob bezogen auf die Abzinsung von Rückstellungen für Nachsorgeverpflichtungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e Satz 2
EStG separate Abzinsungszeiträume für die sog. Stilllegungs- und die Nachsorgephase zu bilden sind, ist anhand der vom
FG festzustellenden Rechtsgrundlagen der jeweiligen Nachsorgeverpflichtung zu beurteilen.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 25. Februar 2015  9 K 147/11 K,G,F
aufgehoben.
Die Klage wegen Körperschaftsteuer 2003 sowie gesonderter Feststellung von Besteuerungsgrundlagen gemäß § 47 Abs. 1
des Körperschaftsteuergesetzes a.F. zum 31. Dezember 2000 und gesonderter Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
gemäß § 36 Abs. 7 des Körperschaftsteuergesetzes wird abgewiesen.
Im Übrigen wird die Sache an das Finanzgericht Münster zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des gesamten Verfahrens übertragen.


Tatbestand


A.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine GmbH, deren Unternehmensgegenstand in der Erfüllung von
Aufgaben besteht, die die entsorgungspflichtigen Körperschaften und der Abfallwirtschaftsverband des Kreises Z nach
den Abfallgesetzen zu erbringen haben. Gesellschafter der Klägerin sind der Kreis Z und 16 in diesem Kreis
ansässige Kommunen.


2 Die Klägerin unterhielt u.a. drei Deponien: Die Deponie A wurde bis zum 31. Dezember 1985 zur Verfüllung von
Abfällen genutzt. Zum Ende des Jahres 1985 wurde sie stillgelegt; seitdem werden von der Klägerin in Bezug auf
diese Deponie Nachsorgemaßnahmen durchgeführt. Die Deponie B wurde bis zum 31. Dezember 1999 zur
Ablagerung von Abfällen genutzt. Mit dem Aufbringen der endgültigen Oberflächenabdichtung sollte nach den zu den
Bilanzstichtagen 31. Dezember 2001 bis 31. Dezember 2005 bekannten Planungen bei dieser Deponie am 1. Januar
2009 begonnen werden. Auf der Deponie C sollten nach den ursprünglichen, an den Bilanzstichtagen 31. Dezember
2001 und 31. Dezember 2002 bekannten Planungen der Klägerin bis zum 30. Juni 2015 Ablagerungen vorgenommen
und ab dem 1. Januar 2024 eine endgültige Oberflächenabdichtung auf der Deponie aufgebracht werden. Aufgrund
veränderter, zu den Bilanzstichtagen 31. Dezember 2003 und 31. Dezember 2004 bekannter Planungen sollten
letztmalig bis zum 30. Juni 2005 Ablagerungen auf der Deponie vorgenommen werden; die endgültige
Oberflächenabdichtung der Deponie sollte ab dem 1. Januar 2017 aufgebracht werden.


3 Für ihre Nachsorgeverpflichtungen hat die Klägerin in ihren jeweiligen Handelsbilanzen auf Grundlage eingeholter
Gutachten Rückstellungen gebildet. Bei der Ermittlung der Rückstellungsbeträge für die Steuerbilanz hatte die
Klägerin für die Deponie C in der Weise eine Abzinsung des Rückstellungsbetrages nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e
des Einkommensteuergesetzes in der für die Streitjahre geltenden Fassung (EStG) vorgenommen, dass sie für die
Rückstellungen zu den Bilanzstichtagen 31. Dezember 2001 und 31. Dezember 2002 für die zurückgestellten
Aufwendungen einen Abzinsungszeitraum vom Bilanzstichtag bis zum 1. Juli 2015 und für die Rückstellungen zu den
Bilanzstichtagen 31. Dezember 2003 bis 31. Dezember 2005 einen solchen vom Bilanzstichtag bis zum 1. Juli 2005
zugrunde legte.


4 Im Rahmen einer Betriebsprüfung vertrat der Prüfer in Bezug auf die von der Klägerin in Ansatz gebrachten
Rückstellungen für Nachsorgeverpflichtungen zum einen die --inzwischen nicht mehr streitige-- Auffassung, die zum
31. Dezember 2005 in der Handelsbilanz ausgewiesenen Rückstellungsbeträge seien wegen des Ansatzes von
Deponiegasgutschriften, überhöht erfassten Gemeinkosten und nicht anzusetzenden Rückbaukosten zu vermindern.
Zum anderen vertrat er die Auffassung, auf der Grundlage des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen
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(BMF) vom 25. Juli 2005 (BStBl I 2005, 826, Rz 22) sei für die Verpflichtung der Klägerin zur Stilllegung und zur
Nachsorge der Deponien jeweils ein separater Abzinsungszeitraum zu bilden, da es sich um unterschiedliche
Verpflichtungen handele. Die zurückgestellten Aufwendungen seien zwei Phasen zuzuordnen: Die Phase I
(Stilllegungsphase) umfasse den Zeitraum vom Ende des Verfüllzeitraums bis zur voraussichtlichen Abdichtung der
Deponie, die Phase II (Nachsorgephase) beginne mit der endgültigen Abdichtung der Deponie und ende mit dem
Ablauf des Nachsorgezeitraums. Entsprechend sei für die auf die Phase I entfallenden Aufwendungen eine Abzinsung
für den Zeitraum zwischen dem jeweiligen Bilanzstichtag und dem Ende der Verfüllung und für die Phase II eine
solche für den Zeitraum zwischen dem jeweiligen Bilanzstichtag und dem voraussichtlichen Beginn der Aufbringung
der endgültigen Abdeckung vorzunehmen. Zudem sei nach dem BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 826, Rz 18 für alle
Bilanzstichtage nach dem 1. August 2002 maximal ein Nachsorgezeitraum von 30 Jahren ab dem Ende der Verfüllung
anzunehmen. Dementsprechend sei die Nachsorgerückstellung für die Deponie A lediglich unter Berücksichtigung
einer bis zum 31. Dezember 2015 zu berücksichtigenden Nachsorgephase zu berechnen.


5 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte dem in geänderten Körperschaftsteuerbescheiden für
2000 bis 2005 sowie einem geänderten Bescheid über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
gemäß § 47 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der im Jahr 2000 geltenden Fassung (KStG a.F.) zum
31. Dezember 2000. Zudem ergingen ein geänderter Bescheid über die gesonderte Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen gemäß § 36 Abs. 7 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) und geänderte
Gewerbesteuermessbescheide für 2001, 2002, 2004 und 2005.


6 Dem Einspruch der Klägerin gab das FA teilweise statt: In Bezug auf den Ansatz der Nachsorgerückstellungen für die
Deponie A entsprach es nach Vorlage einer Bestätigung der Bezirksregierung X, wonach die Klägerin voraussichtlich
mindestens bis zum Jahre 2030 Aufwendungen für die Stilllegung und Nachsorge zu übernehmen hatte, dem
Begehren der Klägerin, bei der Berechnung der Rückstellungen nicht von einer Laufzeitbegrenzung auf 30 Jahre
auszugehen. In Bezug auf die Nachsorgerückstellung für die Deponie C korrigierte das FA einen Rechenfehler bei der
Ermittlung des abgezinsten Betrages zum 31. Dezember 2001 und legte bei der Ermittlung der
Nachsorgerückstellungen zum 31. Dezember 2001 bis 31. Dezember 2003 genauer ermittelte (interpolierte)
Abzinsungsfaktoren zugrunde.


7 Darüber hinaus berücksichtigte das FA bei der auf die zweite Abzinsungsphase entfallende Gewinnerhöhung für das
Jahr 2001 gewinnmindernd eine Rücklage gemäß § 52 Abs. 16 Satz 11 i.V.m. Satz 8 EStG in der im Jahr 2001
geltenden Fassung (EStG 2001) in Höhe von insgesamt ... DM und gewinnerhöhend Auflösungsbeträge in Bezug auf
die vorgenannten Rücklagen in Höhe von insgesamt ... DM (2001) bzw. ... EUR (2002 bis 2005).


8 Das Finanzgericht (FG) gab der Klage statt, nachdem zuvor zu einem nicht mehr streitrelevanten Punkt
Einvernehmen erzielt worden war und das FG u.a. geänderte Körperschaftsteuerbescheide für 2001 bis 2005, einen
geänderten Bescheid über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen gemäß § 36 Abs. 7 KStG und
geänderte Gewerbesteuermessbescheide für 2004 und 2005 erlassen hatte. Die Klägerin sei dem Grunde nach zur
Bildung von Rückstellungen für die ihr obliegenden Nachsorgeverpflichtungen berechtigt gewesen. Für die Bewertung
der Rückstellungen zum 31. Dezember 2001 bis 31. Dezember 2005 sei von in der Zukunft voraussichtlich
anfallenden Aufwendungen für die Erfüllung der Sachleistungsverpflichtung in Höhe der in den Handelsbilanzen der
Klägerin ausgewiesenen Beträge, vermindert um ... EUR (Deponie A), ... EUR (Deponie B) bzw. ... EUR (Deponie C)
auszugehen. Der vom FA auf der Grundlage von § 52 Abs. 16 Satz 11 i.V.m. Satz 8 EStG 2001 für die zweite
Abzinsungsphase gewinnmindernd erfasste Betrag und die Gewinnerhöhungen aus der Auflösung der Rücklage seien
nicht mehr in Ansatz zu bringen, denn mangels einer zu berücksichtigenden zweiten Abzinsungsphase fehle es schon
an einem rückstellbaren Gewinn i.S. von § 52 Abs. 16 Satz 11 i.V.m. Satz 8 EStG 2001 aus einer weiteren Abzinsung.
Das Urteil des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 1283 veröffentlicht.


9 Dagegen wendet sich das FA mit seiner Revision, mit der es die Verletzung materiellen Rechts geltend macht.


10 Das FA beantragt, unter Aufhebung des Urteils des FG Münster vom 25. Februar 2015  9 K 147/11 K,G,F die Klage
als unbegründet abzuweisen.


11 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


B.


12 Die Revision ist begründet. Sie führt teilweise zur Abweisung der Klage und im Übrigen zur Zurückverweisung der
Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung.


13 I. Die Revision wegen Körperschaftsteuer 2003 sowie gesonderter Feststellung von Besteuerungsgrundlagen gemäß
§ 47 Abs. 1 KStG a.F. zum 31. Dezember 2000 und gesonderter Feststellung von Besteuerungsgrundlagen gemäß
§ 36 Abs. 7 KStG ist schon deshalb begründet, das FG-Urteil aufzuheben und die Klage insoweit abzuweisen (§ 126
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--), weil die Klägerin durch die genannten Bescheide nicht
beschwert ist.
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14 1. Soweit sich die Klägerin gegen die Körperschaftsteuerfestsetzung für das Streitjahr 2003 (zuletzt durch geänderten
Körperschaftsteuerbescheid vom 21. März 2014) in Höhe von ... EUR wendet, ergibt sich dies daraus, dass der
festgesetzte Steuerbetrag ausschließlich auf dem Nachsteuertatbestand des § 37 Abs. 3 Satz 1 KStG beruht, wonach
in Fällen des Bezugs von gemäß § 8b Abs. 1 KStG steuerfreien Leistungen i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 EStG
die Körperschaftsteuer der empfangenden Körperschaft (hier: der Klägerin) um den Betrag der --früheren und im
Streitjahr 2003 noch geltenden-- ausschüttungsbedingten Körperschaftsteuerminderung bei der leistenden
Körperschaftsteuer zu erhöhen ist. Da diese (Nach-)Steuerbelastung nach Wortlaut und Zweck der Regelung (dazu
Senatsurteil vom 25. November 2014 I R 78/12, BFH/NV 2015, 523) auch dann eingreift, wenn das Einkommen der
empfangenden Körperschaft negativ ist (z.B. Lange in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 37 Rz 49; Thurmayr in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 37 KStG Rz 70; jeweils m.w.N.), ist die Steuerfestsetzung lediglich vom Erhalt der in
§ 37 Abs. 3 Satz 1 KStG genannten Ausschüttungen abhängig (Senatsurteil vom 28. November 2007 I R 42/07,
BFHE 219, 321, BStBl II 2008, 390) und damit auch nicht an die im anhängigen Rechtsstreit allein umstrittene Frage
gebunden, ob die von der Klägerin angesetzten Rückstellungen den Steuerbilanzgewinn vermindert haben.


15 2. Die Klägerin ist hingegen beschwert, soweit die Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuermessbetrag des
Streitjahres 2004 durch Änderungsbescheide vom 21. März 2014 jeweils auf 0 EUR herabgesetzt worden sind. Zwar
ist eine Klage gegen einen auf 0 EUR lautenden Bescheid nach § 40 Abs. 2 FGO grundsätzlich unzulässig, weil
dieser den Steuerpflichtigen regelmäßig nicht belastet. Indessen ist im Streitfall zu beachten, dass im Zeitpunkt der
Klageerhebung positive Festsetzungen in Gestalt des Körperschaftsteuerbescheides vom 15. Dezember 2010 und
des Gewerbesteuermessbescheides vom 20. Dezember 2010, vorgelegen haben. Ergehen mit der Herabsetzung der
Körperschaftsteuer bzw. des Gewerbesteuermessbetrages auf 0 EUR in einem solchen Fall zugleich Bescheide über
die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer bzw. des vortragsfähigen
Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember des betroffenen Streitjahrs (hier: jeweils durch Bescheide vom 21. März
2004), die --wie auch im Streitfall-- die ursprünglich im Körperschaftsteuer- bzw. Gewerbesteuermessbescheid
enthaltene Beschwer aufnehmen, so werden diese gemäß § 68 Satz 1 FGO zum Gegenstand des Klageverfahrens
(vgl. Beschluss des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 16. Dezember 2014 X B 113/14, BFH/NV 2015, 510).


16 3. Demgegenüber fehlt es an einer Beschwer der Klägerin, soweit sie sich gegen die gesonderte Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen gemäß § 47 Abs. 1 KStG a.F. zum 31. Dezember 2000 wendet. Nach § 47 Abs. 2 Nr. 1
Buchst. a KStG a.F. ist der Körperschaftsteuerbescheid im Hinblick auf das zu versteuernde Einkommen
Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10 der Abgabenordnung --AO--) für den Feststellungsbescheid nach § 47 Abs. 1
KStG a.F.; die diesbezüglichen Einwendungen können deshalb gemäß § 42 FGO i.V.m. § 351 Abs. 2 AO nur im
Rechtsbehelfsverfahren gegen die jeweiligen Körperschaftsteuerbescheide als Grundlagenbescheide geltend
gemacht werden, nicht aber in jenen gegen die Feststellungsbescheide als Folgebescheide (vgl. Senatsurteile vom
12. Oktober 2010 I R 99/09, BFH/NV 2011, 650; vom 20. April 2011 I R 2/10, BFHE 233, 251, BStBl II 2011, 761; vom
16. September 2015 I R 20/13, BFH/NV 2016, 586).


17 4. Nichts anderes gilt in der Sache, soweit sich die Klägerin gegen die gesonderte Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen gemäß § 36 Abs. 7 KStG wehrt. Auch insoweit beziehen sich ihre Einwendungen nur auf die
Höhe des Steuerbilanzgewinns, sie hat aber weder geltend gemacht noch ist erkennbar, wie sich diese
Einwendungen auf die Feststellung gemäß § 36 Abs. 7 KStG auswirken könnten.


18 II. Die Revision ist auch im Übrigen begründet und führt insoweit zur Aufhebung des FG-Urteils sowie zur
Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
FGO). Das FG hat keine Feststellungen dazu getroffen, auf welcher Rechtsgrundlage die Nachsorgeverpflichtungen
der Klägerin beruhen. Es hat zudem § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG bezogen auf die von der Klägerin im Rahmen ihrer
Nachsorgeverpflichtungen zu leistenden Investitionskosten zu Unrecht teleologisch reduziert und deshalb auch nicht
ermittelt, welche Aufwendungen die Klägerin in den Streitjahren im Einzelnen getragen hat.


19 1. Nach § 249 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sind Rückstellungen u.a. für ungewisse
Verbindlichkeiten zu bilden. Nach dieser Vorschrift, die als Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) gemäß
§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG und § 7 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes auch bei der Festsetzung
der Körperschaftsteuer und des Gewerbesteuermessbetrags zu beachten ist (ständige Rechtsprechung,
Senatsbeschluss vom 16. Dezember 2009 I R 43/08, BFHE 227, 469, BStBl II 2012, 688; Senatsurteile vom
6. Februar 2013 I R 8/12, BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686; vom 2. Juli 2014 I R 46/12, BFHE 246, 339, BStBl II
2014, 979), ist Voraussetzung für die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten das Bestehen einer
nur ihrer Höhe nach ungewissen Verbindlichkeit oder die hinreichende Wahrscheinlichkeit des künftigen Entstehens
einer Verbindlichkeit dem Grunde nach --deren Höhe zudem ungewiss sein kann-- sowie ihre wirtschaftliche
Verursachung in der Zeit vor dem Bilanzstichtag. Zudem muss der Schuldner ernsthaft mit seiner Inanspruchnahme
rechnen. Diese Voraussetzungen gelten auch für Verpflichtungen aus öffentlichem Recht, die auf ein bestimmtes
Handeln in Form einer Geldzahlung oder eines anderen Leistungsinhalts gerichtet sind, sofern die öffentlich-rechtliche
Verpflichtung bereits konkretisiert, d.h. inhaltlich hinreichend bestimmt, in zeitlicher Nähe zum Bilanzstichtag zu
erfüllen sowie sanktionsbewehrt ist (ständige Rechtsprechung, vgl. Senatsurteil in BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686;
BFH-Urteile vom 8. September 2011 IV R 5/09, BFHE 235, 241, BStBl II 2012, 122; vom 17. Oktober 2013 IV R 7/11,
BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302).
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20 2. Zwar ist zwischen den Beteiligten nicht streitig, dass die Klägerin dem Grunde nach berechtigt war, zu den hier zu
beurteilenden Bilanzstichtagen Nachsorgerückstellungen zu bilden. Indessen fehlen jegliche Feststellungen des FG
dazu, auf welcher Rechtsgrundlage die Nachsorgeverpflichtungen der Klägerin überhaupt beruhen. § 36 Abs. 2 Satz 1
des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
in der in den Streitjahren gültigen Fassung (KrW-/AbfG) kann entnommen werden, dass sich die entsprechende
Verpflichtung entweder aus einem Planfeststellungsbeschluss nach § 31 Abs. 2 KrW-/AbfG, der Genehmigung nach
§ 31 Abs. 3 KrW-/AbfG, den Bedingungen und Auflagen nach § 35 KrW-/AbfG, den für die Deponie geltenden
umweltrechtlichen Vorschriften oder einer besonderen behördlichen Anordnung gemäß § 31 Abs. 2 KrW-/AbfG
ergeben kann. Nur auf Grundlage der Feststellung der im Streitfall einschlägigen Rechtsgrundlage kann aber beurteilt
werden, ob die Klägerin aufgrund der erfolgten Nutzung der Deponien A, B und C verpflichtet war, für diese
Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen durchzuführen. Schon aus diesem Grund ist das FG-Urteil aufzuheben und
der Rechtsstreit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen.


21 3. Das FG-Urteil ist auch aufzuheben, weil die in den Nachsorgerückstellungen enthaltenen Investitionskosten nach
§ 5 Abs. 4b Satz 1 EStG von der Rückstellungsbildung ausgeschlossen sind und eine teleologische Reduktion der
Vorschrift für Aufwendungen, die zu keinem Ertrag mehr führen können und daher "wertlos" sind, ausgeschlossen ist.
Das FG wird deshalb im zweiten Rechtsgang zu befinden haben, welche Aufwendungen die Klägerin in den
Streitjahren im Einzelnen getragen hat.


22 a) Nach § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG dürfen Rückstellungen für Aufwendungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren als
Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts zu aktivieren sind, nicht gebildet werden. Dieser
Wortlaut ist, da er sämtliche aktivierungspflichtigen Aufwendungen umfasst, eindeutig; eine teleologische Reduktion
bezogen auf in künftigen Wirtschaftsjahren als Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsgutes zu
aktivierende Aufwendungen, die zu keinem künftigen Ertrag mehr führen können und daher "wertlos" sind, ist
ausgeschlossen (ebenso Neumann, Steuerberater-Jahrbuch 2003/2004, S. 263, 277; Lambrecht in Kirchhof/Söhn/
Mellinghoff, EStG, § 5 Rz Eb 21; Tiedchen in Herrmann/Heuer/ Raupach, § 5 EStG Rz 2107; a.A. Weber-Grellet,
Steuer- und Bilanzpraxis 1999, 1289; Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 35. Aufl., § 5 Rz 369; Siegel, Der Betrieb 1999,
857 f.; Stobbe/Loose, Finanz-Rundschau 1999, 405, 412; Behrens/Renner, Betriebs-Berater --BB-- 2015, 2411,
2413 f.; von Glasenapp, BB 2015, 1714; Frotscher in Frotscher/Geurts, EStG, § 5 Rz 359b; Blümich/Krumm, § 5 EStG
Rz 890).


23 b) Hierfür spricht insbesondere, dass der Gesetzgeber § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG als "redaktionelle Klarstellung"
verstanden hat (vgl. BTDrucks 14/7341, S. 10) und ihr --da sich ein entsprechendes Rückstellungsverbot zuvor aus
den GoB ergab-- lediglich deklaratorische Bedeutung zukommt (vgl. Senatsurteil vom 6. Oktober 2009 I R 36/07,
BFHE 226, 342, BStBl II 2010, 232). Demgemäß waren bereits vor dem Inkrafttreten des § 5 Abs. 4b EStG
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten nur zulässig, wenn die künftigen Aufwendungen zur Erfüllung der
Verpflichtung steuerrechtlich sofort abziehbare Ausgaben darstellten, also nicht als Anschaffungs- oder
Herstellungskosten aktiviert werden mussten, weil die Anschaffung oder Herstellung lediglich zu einer
Vermögensumschichtung führt (vgl. BFH-Urteile vom 19. August 1998 XI R 8/96, BFHE 186, 417, BStBl II 1999, 18;
vom 18. Dezember 2001 VIII R 27/00, BFHE 197, 483, BStBl II 2002, 733; in BFHE 235, 241, BStBl II 2012, 122;
Senatsurteil in BFHE 226, 342, BStBl II 2010, 232). Indessen kann daraus nicht gefolgert werden, der Gesetzgeber
habe durch § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG die Rückstellungsbildung für Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines
"wertlosen" Wirtschaftsguts, die also ausnahmsweise nicht künftige Erträge alimentieren, nicht ausschließen wollen
(so aber Weber-Grellet, a.a.O.; Krumm, a.a.O.). Eine solche Folgerung verbietet sich deshalb, weil dem Gesetzgeber
die dazu in der Literatur geführte Diskussion (vgl. dazu die umfassenden Nachweise im BFH-Urteil in BFHE 186, 417,
BStBl II 1999, 18) bekannt war (vgl. BTDrucks 13/8020, S. 28), ohne den Wortlaut des § 5 Abs. 4b EStG
einzuschränken. Dies lässt nur den Schluss zu, dass auch Anschaffungs- und Herstellungskosten für "wertlose"
Wirtschaftsgüter dem Passivierungsverbot des § 5 Abs. 4b EStG unterstehen.


24 c) Anderes lässt sich für die von der Klägerin aufgewandten Investitionskosten auch nicht damit rechtfertigen, es
handele sich insoweit nicht um Anschaffungs- und Herstellungskosten "für" ein Wirtschaftsgut, sondern --bezogen auf
eine künftig erforderlich werdende Teilwertabschreibung-- "wegen" eines Wirtschaftsguts (so Siegel, a.a.O.; ähnlich
von Glasenapp, a.a.O.; Krumm, a.a.O.). Die entsprechende Aufwandsantizipation ist mangels wirtschaftlicher
Verursachung des Abschreibungsaufwands im Jahr der Rückstellungsbildung nicht zulässig (Tiedchen, a.a.O.). Es ist
insoweit zu beachten, dass der Steuergesetzgeber --wie etwa die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG oder die
Möglichkeit des Verlustrücktrags nach § 10d EStG zeigt-- gerade nicht stets und vorbehaltlos zusammenhängende
Aufwendungen und Erträge demselben Veranlagungszeitraum zuordnet (Neumann, a.a.O.).


25 d) Der Senat kann dem BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 826, Rz 14 nichts Gegenteiliges entnehmen (so aber
Behrens/Renner, a.a.O.). Dort ist lediglich die Aussage enthalten, dass Aufwendungen in der Stilllegungs- und
Nachsorgephase, die vorrangig der umweltgerechten Wiederherstellung des Grundstücks dienen, keine
Wertverbesserungen für das Grundstück auslösen und deshalb als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben anzusehen
seien (vgl. auch Rz 15 des vorgenannten BMF-Schreibens). Im Übrigen handelt es sich bei dem BMF-Schreiben um
eine norminterpretierende Verwaltungsvorschrift, die keine Rechtsnormqualität hat und die Gerichte nicht bindet (vgl.
BFH-Urteil vom 13. Januar 2011 V R 12/08, BFHE 232, 261, BStBl II 2012, 61, m.w.N.).
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26 e) Das FG hat nicht festgestellt, welche Investitionskosten die Klägerin in den Streitjahren im Einzelnen getragen hat.
Der Tatbestand des FG-Urteils enthält insoweit lediglich die Wiedergabe des Vortrags des FA, in den
Ausgangsbeträgen für die Deponie B seien Investitionskosten für die Errichtung "u.a." von Anlagen zur Ableitung,
Entsorgung und Aufbereitung des Sickerwassers und der Deponiegase sowie Kosten für die temporäre und
endgültige Oberflächenabdichtung ... enthalten und für die Deponie C beliefen sich diese Kosten auf .... Der Senat
kann deshalb nicht darüber befinden, ob die von der Klägerin getragenen Investitionskosten ganz oder teilweise als
(nachträgliche) Herstellungskosten § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG unterfallen. Ebenso kann dem Einwand des FA nicht
nachgegangen werden, der Revision sei schon deshalb stattzugeben, weil die nach Abzug der Investitionskosten
--auch bei Zugrundelegung eines "einheitlichen" Abzinsungszeitraums-- verbleibenden Restbeträge in allen
Streitjahren unterhalb der von ihm im Rahmen der Einspruchsentscheidung anerkannten Rückstellungen lägen. Das
FG wird insoweit zu beachten haben, dass nach Fertigstellung eines Wirtschaftsguts grundsätzlich keine
Herstellungskosten mehr anfallen können (vgl. Senatsurteil vom 17. Oktober 2001 I R 32/00, BFHE 197, 58, BStBl II
2002, 349) und Abweichendes nur gilt, wenn die Voraussetzungen der in § 255 Abs. 2 HGB genannten Tatbestände
der Erweiterung, wesentlichen Verbesserung oder wirtschaftlichen Neuherstellung gegeben sind (vgl. Schmidt/Kulosa,
a.a.O., § 6 Rz 156, m.w.N.). Der Senat geht dabei davon aus, dass sich der Charakter des ursprünglich vorhandenen
Grundstücks durch die Nutzung als Deponie und den entsprechenden Eingriff in die Grundstückssubstanz geändert
hat und für die Frage, ob nachträgliche Herstellungskosten vorliegen, auf den Zeitpunkt des Endes des
Befüllzeitraums abzustellen ist. Das FG muss deshalb der Frage nachgehen, ob die in den geltend gemachten
Investitionskosten enthaltenen Einzelpositionen vorrangig noch der Abfallablagerung oder aber der umweltgerechten
Wiederherstellung des Deponiegrundstückes dienten (vgl. dazu BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 826, Rz 12 bis 14
sowie zur Einzelabgrenzung Rz 15).


27 4. Es bestehen zwar keine Anhaltspunkte dafür, dass die von der Klägerin vorgenommene und vom FG im
Einverständnis mit den Beteiligten lediglich für 2005 korrigierte Bewertung der ihr im Zusammenhang mit der
Nachsorge bei den Deponien A, B und C obliegenden Sachleistungsverpflichtungen als solche nicht den
Anforderungen der in § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. b bis d EStG enthaltenen Regelungen entsprechen könnte. Indessen
kann der Senat nicht darüber entscheiden, ob das FG bezogen auf die nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e Satz 2 EStG
vorzunehmende Abzinsung die Rückstellungen der Höhe nach richtig bemessen hat.


28 a) Nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e Satz 1 EStG sind die Rückstellungen für Verpflichtungen mit einem Zinssatz von
5,5 v.H. abzuzinsen und ist Nr. 3 Satz 2 entsprechend anzuwenden; für die Abzinsung von Rückstellungen für
Sachleistungsverpflichtungen ist nach Satz 2 der Vorschrift der Zeitraum bis zum Beginn der Erfüllung maßgebend.
Die Abzinsung beruht auf der typisierenden Vorstellung, dass eine erst in Zukunft zu erfüllende Verpflichtung den
Schuldner weniger belastet als eine sofortige Leistungspflicht (Senatsurteil vom 27. Januar 2010 I R 35/09, BFHE
228, 250, BStBl II 2010, 478; auch BTDrucks 14/23, S. 171). Die Abzinsung beruht auf dem Faktor "Zeit" und folgt
demgemäß dem Grundsatz, dass erst in Zukunft zu erbringende Zahlungen gegenwärtig mit ihrem Barwert abzubilden
sind (BFH-Urteil vom 5. Mai 2011 IV R 32/07, BFHE 233, 524, BStBl II 2012, 98).


29 b) Die Verpflichtung zur Abzinsung gilt für Sachleistungsverpflichtungen ebenso wie für Geldleistungsverpflichtungen
(BFH-Urteil in BFHE 233, 524, BStBl II 2012, 98; auch Senatsurteil vom 21. September 2011 I R 50/10, BFHE 235,
255, BStBl II 2012, 197). Bei Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen wird dabei durch § 6 Abs. 1 Nr. 3a
Buchst. e Satz 2 EStG als Abzinsungszeitraum die Zeitspanne von der erstmaligen Bildung der Rückstellung bis zum
Beginn der Erfüllung festgelegt. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass derartige Verpflichtungen häufig erst sehr
lange nach Einstellung der aktiven Geschäftstätigkeit in dem Betriebsbereich des Steuerpflichtigen erfüllt werden
müssen, die für die Verpflichtung ursächlich war (vgl. BTDrucks 14/443, S. 24). Als Beginn der Erfüllung einer in
Teilleistungen zu erbringenden Sachleistungsverpflichtung ist dabei die Vornahme der ersten, nicht völlig
unbedeutenden Erfüllungshandlung anzusehen (Kiesel in Herrmann/ Heuer/Raupach, § 6 EStG Rz 1187; Frotscher in
Frotscher/ Geurts, a.a.O., § 5 Rz 408a; BMF-Schreiben vom 26. Mai 2005, BStBl I 2005, 699, Rz 26).


30 c) Das FG hat die vorgenannten Rechtsgrundsätze zwar auf den Streitfall angewendet und ist dabei zu dem Ergebnis
gelangt, das FA sei bei der Ermittlung der Abzinsungsbeträge betreffend die Nachsorgerückstellungen für die
Deponien B und C zu Unrecht davon ausgegangen, für die Zeiträume zwischen den betreffenden Bilanzstichtagen
und dem Ende der Ablagerung einerseits und für die Zeiträume zwischen den betreffenden Bilanzstichtagen und dem
Beginn der Aufbringung der endgültigen Oberflächenabdichtung andererseits seien separate Abzinsungszeiträume zu
bilden. Der Senat teilt insoweit die Bedenken, eine "Atomisierung" der Nachsorgeverpflichtungen für Zwecke der
Abzinsung vorzunehmen (so auch Behrens/Renner, BB 2015, 2412; von Glasenapp, a.a.O.). Ob es sich wegen des
einheitlichen Funktionszusammenhangs und des Ineinandergreifens der Maßnahmen --wie bei bergrechtlichen
Verpflichtungen (dazu BMF-Schreiben vom 9. Dezember 1999, BStBl I 1999, 1127, Rz 3)-- bei den vom Ende der
Ablagerung bis zum Aufbringen der endgültigen Oberflächenabdichtung einerseits und den vom Aufbringen der
endgültigen Oberflächenabdichtung bis zum Ende der Nachsorgeverpflichtung andererseits durchzuführenden
Maßnahmen um Teilleistungen einer einheitlichen Sachleistungsverpflichtung (Behrens/Renner, BB 2015, 2412;
gegen eine Gleichbehandlung mit bergrechtlichen Verpflichtungen aber BFH-Urteil in BFHE 233, 524, BStBl II 2012,
98) oder um selbständige Leistungen (so BMF-Schreiben in BStBl I 2005, 699, Rz 26) handelt, hat das FG allerdings
anhand der von ihm festzustellenden Rechtsgrundlagen der jeweiligen Nachsorgeverpflichtung und den daraus
abzuleitenden Konsequenzen für die zeitliche Konkretisierung derselben zu beantworten. Derartige Feststellungen hat
das FG indessen nicht getroffen (dazu oben B.II.2.).
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31 d) Sollte das FG aufgrund der nachzuholenden Feststellungen zu dem Ergebnis gelangen, dass für die Stilllegungs-
und die Nachsorgephase getrennte Abzinsungszeiträume anzuwenden sind, so obliegt es ihm, die Zuordnung der hier
streitbefangenen Aufwendungen für die Oberflächenabdichtung zu einer dieser Phasen vorzunehmen.


32 III. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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